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Herzlich willkommen! 
 

Schön, dass Sie sich für eine Versicherung bei der Provinzial entschieden haben. Damit haben Sie uns einen 
wichtigen Teil Ihrer Risikoabsicherung übertragen. Wir bedanken uns für Ihr Ver- trauen. 

 
Die Provinzial steht für erstklassige Produkte und ist für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Als Unternehmen der 
Sparkassen-Finanzgruppe gehören wir zum größten deutschen Finanzver- bund. Beste Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Partnerschaft in Versicherungsfragen. 

 
Damit Sie sich einen Überblick über Ihre Vertragsbestimmungen verschaffen können, haben wir diese 
Kundeninformation für Sie zusammengestellt. 

 
Wichtig für Sie sind zunächst die Allgemeinen Vertragsinformationen im Teil A. Welche Ver- 
tragsbestimmungen darüber hinaus im Teil B gelten, ist abhängig von dem von Ihnen bean- tragten 
Versicherungsschutz. Diesen können Sie dem Antrag oder dem Versicherungsschein entnehmen. Bitte beachten 
Sie insbesondere die „Allgemeinen Versicherungsbedingungen“ zu dem von Ihnen abgeschlossenen Produkt, 
da diese Ihre und unsere Rechte und Pflichten im Einzelnen regeln. 

 
Ihre Provinzial 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis der Kundeninformation 
Hausverwalter-Haftpflichtversicherung 

 
A. Allgemeine Vertragsinformationen 

1. Was sollte ich über meinen Versicherer wissen? 

2. Wann muss ich den Beitrag zahlen? Kann ich auch monatlich zahlen? 

3. Wie kommt der Versicherungsvertrag zustande? Wann beginnen die Versicherung und der Versicherungs- 

schutz? 

4. Besteht ein Widerrufsrecht? Und wie nutze ich mein Widerrufsrecht? 

5. Was sollte ich zur Laufzeit des Vertrages und zu den Kündigungsbedingungen wissen? 

6. Welches Recht gilt für meinen Vertrag? Welches Gericht ist bei Rechtsstreitigkeiten zuständig? 

7. In welcher Sprache kommuniziert der Versicherer mit mir? 

8. Was kann ich tun, wenn es zwischen mir und dem Versicherer zu Streitigkeiten kommt? 

9. Hinweise zum Datenschutz 

 
B. Vertragsgrundlagen 

1. Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 

2. Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung (RBE) 

– von Hausverwaltern – (Ausgabe Januar 2015) 

3. Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen für die Versicherung von Umwelt- 

schäden (RBE Umwelt) 



 

A. Allgemeine Vertragsinformationen 

1. Was sollte ich über meinen Versicherer wissen? 

 
Für Kunden der Westfälischen Provinzial Versicherung AG: 

 
Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft 

Provinzial-Allee 1 

48159 Münster 

Telefon 0251/219-0 

Telefax 0251/219-2300 

wp-service@provinzial.de 

www.provinzial-online.de 

 
Sitz der Gesellschaft: Münster; 

Eingetragen im Handelsregister beim  Amtsgericht Münster unter der Nummer HRB 6144; 

Steuernummer 5337 5914 0146 

 
Für Kunden der Provinzial Nord Brandkasse AG: 

 
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft 

Sophienblatt 33 

24114 Kiel 

Telefon 0431/603-0 

Telefax 0431/603-1115 

service@provinzial.de 

www.provinzial.de 

 
Sitz der Gesellschaft: Kiel; 

Eingetragen im Handelsregister Kiel unter der Nummer HRB 5704; 

Steuernummer 5337 5914 0146 

 
Für Kunden der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG: 

 
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft 

Kleiner Burstah 6–10 

20457 Hamburg 

Telefon 040/30904-0 

Telefax 040/30904-9000 

kundenbetreuung@hamburger-feuerkasse.de 

www.hamburger-feuerkasse.de 

 
Sitz der Gesellschaft: Hamburg; 

Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg 66 unter der Nummer HRB 56097; 

Steuernummer 5337 5914 0146 

 
Unsere  Hauptgeschäftstätigkeit  ist der Betrieb aller Arten von Schaden- und Unfallversicherungen sowie die 

Versicherung von Beistandsleistungen. Außerdem der Betrieb der Mit- und Rückversicherung; daneben die 

Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die wir nicht selbst betreiben. Schließlich die Ver- 

mittlung von sonstigen Finanzdienstleistungen im nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) zulässigen 

Rahmen. 
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2. Wann muss ich den Beitrag zahlen? 

 
Die Beiträge für  Ihre Versicherung müssen Sie entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode  zahlen. Die Zah- 

lungsperiode kann je nach Vereinbarung  ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr betragen. 

 
Der Versicherungsschein und der Antrag nennen Ihnen die Zahlungsperiode, die wir vereinbart haben, sagen 

Ihnen also, wann Sie den ersten Beitrag und dann regelmäßig wiederkehrend die folgenden Beiträge zu zahlen 

haben. Es sei denn, Sie haben uns ermächtigt, diese Beträge von Ihrem Konto abzubuchen. Den ersten Beitrag 

zahlen Sie rechtzeitig, wenn Sie diesen zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheines überweisen bzw. 

wir den Betrag in diesem Zeitraum von Ihrem Konto abbuchen können. 

 
Ihre Zahlungsverpflichtung haben Sie erfüllt, wenn wir den Beitrag erhalten haben. Beim Lastschriftverfahren 

tritt Erfüllung ein, wenn Ihr Konto wirksam belastet wurde. Kann die Abbuchung von dem uns angegebenen 

Konto nicht durchgeführt werden, entstehen Kosten für die Rücklastschrift, die wir Ihnen in Rechnung stellen 

können. 

 

3. Wie kommt der Versicherungsvertrag zustande? Wann beginnen die Versicherung und der Versiche- 

rungsschutz? 

 
Der Gesetzgeber spricht im Vertragsrecht vom Angebot und von der Annahme, von den beiden Willenserklärun- 

gen, die übereinstimmen müssen. Das heißt, Sie stellen einen Antrag auf Versicherungsschutz. Den prüfen wir 

und bestätigen Ihnen die Annahme mit einem Versicherungsschein, wenn „alles in Ordnung“ ist. 

 
Der Versicherungsschutz ist hiervon unabhängig und beginnt zu dem im Versicherungsschein bezeichneten 

Zeitpunkt. Voraussetzung ist aber, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig gezahlt haben. Es sei denn, Sie haben 

uns ermächtigt, abzubuchen. 

 
Weitere Angaben zum Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes können Sie den dem Vertrag 

zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen entnehmen. 

 



 

4. Besteht ein Widerrufsrecht? Und wie nutze ich mein Widerrufsrecht? 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 

(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Ver- 

tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Infor- 

mationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 

der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 

richten an: 

 
Für Kunden der Westfälischen Provinzial Versicherung AG: 

 
Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft 

Provinzial-Allee 1, 48159 Münster 

Telefax 0251/219-2300 

wp-service@provinzial.de 

 
Für Kunden der Provinzial Nord Brandkasse AG: 

 
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft 

Sophienblatt 33, 24114 Kiel 

Telefax 0431/603-1115 

service@provinzial.de 

 
Für Kunden der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG: 

 
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft 

Kleiner Burstah 6–10, 20457 Hamburg 

Telefax 040/30904-9000 

kundenbetreuung@hamburger-feuerkasse.de 

 
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf 

die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass 

der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die 

Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dieser Betrag ermit- 

telt sich wie folgt: 

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestand, multipliziert mit – je nach vereinbarter 

Zahlungsperiode – 1/360 des Jahresbeitrags bzw. 1/180 des Halbjahresbeitrags bzw. 1/90 des Viertel- 

jahresbeitrags bzw. 1/30 des Monatsbeitrags. 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 

Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 

Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 

Zinsen) herauszugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind 

Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. 

Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist 

und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung 

zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch 

verlangt werden. 

 
Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 

auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

mailto:wp-service@provinzial.de
mailto:service@provinzial.de
mailto:kundenbetreuung@hamburger-feuerkasse.de


 

 

5. Was sollte ich zur Laufzeit des Vertrages und zu den Kündigungsbedingungen wissen? 

 
Sie sind das Versicherungsverhältnis für einen vereinbarten Zeitraum eingegangen. Diesen Zeitraum 

können Sie dem Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen. Eine Kündigung ist für Sie und für 

uns erstmals zum Ende dieses Zeitraums möglich. 

 
Beträgt die Vertragsdauer mindestens ein Jahr, haben wir zusätzlich eine Verlängerung von Jahr zu 

Jahr für den Fall abgesprochen, dass der Vertrag nicht gekündigt wird. Sie und wir können dann immer 

zum Schluss des laufenden (Versicherungs-)Jahres kündigen. 

 
Die einzuhaltende Kündigungsfrist ist für beide Parteien in allen Fällen gleich. Sie darf nicht weniger 

als einen und nicht mehr als drei Monate betragen. 

 
Im Einzelfall können besondere Kündigungsrechte bestehen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den 

Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen. 

 

6. Welches Recht gilt für meinen Vertrag? Welches Gericht ist bei Rechtsstreitigkeiten zuständig? 

 
Es gilt deutsches Recht. 

 
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie entweder bei dem Gericht Ihres Wohnsitzes geltend 

machen oder bei dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz örtlich zuständig ist. 

 
Unsere Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können wir bei dem Gericht geltend machen, das für Ihren 

Wohnsitz örtlich zuständig ist. Wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb 

abgeschlossen haben, können wir alternativ auch das Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Nieder- 

lassung Ihres Betriebes befindet, anrufen. 

 

7. In welcher Sprache kommuniziert der Versicherer mit mir? 

 
Wir sprechen und kommunizieren mit Ihnen in der deutschen Sprache. 

 

8. Was kann ich tun, wenn es zwischen mir und dem Versicherer zu Streitigkeiten kommt? 

 
Sollten Sie mit einer Entscheidung einmal nicht einverstanden sein, können Sie für private Versicherungsverträ- 

ge zunächst das außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren nutzen. Selbstverständlich haben Sie auch die 

Möglichkeit unmittelbar den Rechtsweg einzuschlagen. 

 
Sollten Sie sich zunächst für den außergerichtlichen Weg entscheiden, würde der Ombudsmann, der dann für 

Ihre Beschwerde zuständig wäre, neutral, schnell und unbürokratisch die Entscheidung des Versicherungsunter- 

nehmens prüfen. Und es ist ganz bestimmt wichtig für Sie zu wissen, dass er Ihnen das nicht berechnet. Bevor 

Sie ihn allerdings beauftragen, sollten Sie zunächst dem Versicherer sagen, dass Sie die Entscheidung nicht 

zufrieden stellt. Das gebietet schon die Fairness. 

 
Bleibt es dann beim, aus Ihrer Sicht ungerechtfertigten „Nein“ der Provinzial, wenden Sie sich an ihn. 

Die Adresse lautet: 

 
Versicherungsombudsmann e. V. 

Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 

Telefon 0800/3696000 – Diese Telefonnummer ist aus dem gesamten deutschen Telefonnetz kostenfrei 

erreichbar. 

Telefax 0800/3699000 – Diese Faxnummer ist aus dem gesamten deutschen Telefonnetz kostenfrei erreichbar. 



 

Sie können dem Ombudsmann auch eine E-Mail schicken. Dann bitte unter: 

beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Mit einer Beschwerde können Sie sich außerdem auch an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 

Deren Anschrift lautet: 

 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Bereich Versicherungen 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

Postfach 12 53 

53002 Bonn 

Telefon: 0228/4108-0 

Telefax: 0228/4108-1550 

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Internet: www.bafin.de 

 

9. Hinweise zum Datenschutz 

Information zur Verwendung Ihrer Daten 

Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um Ihren Vertrag zu bearbeiten. Sie helfen uns dabei, das Risiko 

besser einzuschätzen, das Sie bei uns versichern möchten. Genauso wichtig sind Ihre Daten im weiteren Ver- 

tragsverlauf, insbesondere bei der Bearbeitung von Schäden oder Leistungsfällen. Die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung persönlicher Daten ist gesetzlich geregelt. 

 
Bei der Westfälischen Provinzial Versicherung AG, der Provinzial Nord Brandkasse AG, der Hamburger Feuer- 

kasse Versicherung AG und der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG sind Ihren Daten über die gesetz- 

lichen Anforderungen hinaus geschützt. Dazu haben wir uns mit dem Beitritt zum Code of Conduct verpflichtet. 

Diese Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft zum Datenschutz finden Sie im Internet unter: 

www.provinzial-online.de/Datenschutz 

 
Hier finden Sie auch 

– eine Liste der Konzernunternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, 

– eine Liste der Auftragnehmer und Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. 

 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gern einen Ausdruck dieser Verhaltensregeln und Listen mit der Post. 

Bitte wenden Sie sich 

als Kunden der Westfälischen Provinzial Versicherung AG an: 

Telefon 0251/219-9970 

wp-service@provinzial.de 

als Kunden der Provinzial Nord Brandkasse AG an: 

Telefon 0431/603-9970 

service@provinzial.de 

als Kunden der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG an: 

Telefon 040/30904-9191 

Kundenbetreuung@Hamburger-Feuerkasse.de 

als Kunden der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG an: 

Telefon 0431/603-9970 

service@provinzial.de 

 
Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

Die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Ver- 

sicherungswirtschaft (HIS). Wir und andere Versicherer melden dem System erhöhte Risiken. Außerdem benach- 

richtigen wir das HIS über Auffälligkeiten, die auf einen Versicherungsbetrug hindeuten und genauer untersucht 

werden müssen. 
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Eine Meldung durch uns an das HIS ist möglich, wenn Sie den Abschluss eines Versicherungsvertrags bei 

uns beantragen oder einen Schadenfall melden. Sie betrifft eine Person oder eine Sache, zum Beispiel ein Auto 

oder ein Haus. 

 
Wir melden an das HIS 

· Personen, die ungewöhnlich oft einen Schaden erleiden oder deren Beschreibung des Schadenereignisses 
nicht zum Schadenbild passt; 

· Immobilien, wenn dort ungewöhnlich oft Schäden entstehen; 
· Fahrzeuge, die schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden haben oder schon einmal als gestohlen 

gemeldet wurden, zum Beispiel 

– Fahrzeuge bei Totalschaden, Diebstahl, 

– Fahrzeug-Schäden, die ohne Reparaturnachweis abgerechnet wurden. 

 
Wir benachrichtigen Sie, wenn wir Sie, Ihr Fahrzeug oder Ihre Immobilie an das HIS melden. 

 
Eine Prüfung durch das HIS können wir veranlassen, wenn Sie den Abschluss eines Versicherungsvertrags 

bei uns beantragen oder einen Schaden melden. Die Anfrage richten wir zu einer Person oder zu einer Sache 

an das HIS. Wir speichern die Ergebnisse unserer Anfragen. Bei einigen Schadenfällen müssen wir andere Versi- 

cherer zu den Vorgängen befragen, die diese an das HIS gemeldet haben. Auch diese Informationen speichern 

wir, wenn sie für die Prüfung des Schadenfalls wichtig sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir einem ande- 

ren Versicherer in einem späteren Leistungsfall Auskunft über Ihren Schadenfall erteilen. 

 
Eine Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. 

Die Kontaktdaten des HIS lauten: 

 
informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH 

Rheinstrasse 99 

76532 Baden-Baden 

Telefon: 07221/5040-3700 

Telefax: 07221/5040-3095 

E-Mail: his@informa.de 

 
Werbung, Markt- und Meinungsforschung 

Die Westfälische Provinzial Versicherung AG, die Provinzial Nord Brandkasse AG, die Hamburger Feuerkasse 

Versicherungs-AG, die Provinzial NordWest Lebensversicherung AG, die Provinzial NordWest Pensionsberatung 

GmbH, ihre Kooperationspartner* und der Sie betreuende Vermittler nutzen Ihre personenbezogenen Daten für 

die Markt- und Meinungsforschung unseres Unternehmens und für die schriftliche Werbung. Die schriftliche 

Werbung umfasst 

· unsere eigenen Versicherungsprodukte, 
· Produkte anderer Unternehmen des Provinzial NordWest Konzerns und ihrer Kooperationspartner 

 
Ihre ausdrückliche Einwilligung ist dazu nicht nötig. Sie können dieser Nutzung Ihrer Daten jederzeit formlos 

widersprechen. 

 
* Zurzeit kooperieren wir mit: 

– den Westfälisch-Lippischen Sparkassen, 

– der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 

– der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, 

– den Sparkassen des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holsteins, 

– den Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern, 

– den Sparkassen mit Geschäftsstellen in Hamburg, 

– der HSH Nordbank AG, 

– der Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 

– der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, 

– der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse Aktiengesellschaft, 

– der LBS Immobilien GmbH NordWest. 
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Ihre Rechte 

Auf Antrag geben wir Ihnen Auskunft über die Daten, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Sind Ihre Daten 

falsch oder unvollständig? Dann können Sie verlangen, dass wir sie berichtigen. Ist oder war die Erhebung, Ver- 

arbeitung oder Nutzung Ihrer Daten unzulässig oder nicht mehr erforderlich? Dann haben Sie Anspruch darauf, 

dass wir Ihre Daten löschen oder sperren. 

 
Bitte wenden Sie sich 

als Kunden der Westfälischen Provinzial Versicherung AG an: 

Telefon 0251/219-9970 

wp-service@provinzial.de 

als Kunden der Provinzial Nord Brandkasse AG an: 

Telefon 0431/603-9970 

service@provinzial.de 

als Kunden der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG an: 

Telefon: 040/30904-9191 

Kundenbetreuung@Hamburger-Feuerkasse.de 

als Kunden der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG an: 

Telefon 0431/603-9970 

service@provinzial.de 

 
 
 

B. Vertragsgrundlagen 

Für den von Ihnen gewünschten Versicherungsschutz gelten die 

 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 

 
Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung (RBE) 

– von Hausverwaltern – (Ausgabe Januar 2015) 

 
Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen für die Versicherung von Umwelt- 

schäden (RBE Umwelt) 

 
In den Versicherungsbedingungen finden Sie ausführliche Informationen zu allen für unser Vertragsverhältnis 

wichtigen Themen. 

 
Sollte Sie noch mehr interessieren, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Wir haben Zeit für Sie. 
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AHB 

Umfang des Versicherungsschutzes 

 
1 Gegenstand  der Versicherung, Versicherungsfall 

 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungs- 

nehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses 

(Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur 

Folge hatte, auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten 

auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden 

ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht 

an. 

 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadens- 

ersatz statt der Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der 

Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

 
1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 

solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank- 

tionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten 

Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deut- 

sche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

 
2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche 

Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind; 

 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschä- 

den Anwendung. 

 
3 Versichertes Risiko 

 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungs- 

nehmers, 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe- 

nen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 

Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vor- 

sorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind. 

 
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 

bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 

Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen. 



 

4 Vorsorgeversicherung 

 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehen- 

den Vertrages sofort versichert. 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko 

innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 

Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für 

das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsneh- 

mer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeit- 

punkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. 

Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der 

Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 

Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für das neue Risiko ist von seiner Entstehung bis zur Einigung im Sinne von 

Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von 500.000 EUR für Personenschäden und 150.000 EUR für Sachschäden und 

– soweit vereinbart – 15.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein 

geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

 
4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 

Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsver- 

trägen zu versichern sind. 

 
5 Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers 

 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadens- 

ersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzver- 

pflichtungen. 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer auf Grund Geset- 

zes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der 

Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 

Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 

soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versiche- 

rer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des 

Dritten freizustellen. 

 
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadens- 

ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzuge- 

ben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den 

Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im 

Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs- 

schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Ver- 

sicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebüh- 

renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung 

einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 



 

6 Begrenzung der Leistungen 

 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi- 

cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent- 

schädigungspflichtige Personen erstreckt. 

 
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 

begrenzt. 

 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versi- 

cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

– auf derselben Ursache, 

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

beruhen. 

 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit 

einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit 

nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtig- 

ter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 

 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungs- 

summe, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe 

dieser Ansprüche. 

 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der 

Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus 

dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende 

Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente 

vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versi- 

cherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeit- 

punkt des Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlun- 

gen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug 

sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistun- 

gen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

 
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, 

Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für 

den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 

nicht aufzukommen. 

 
7 Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 

sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

 
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis 

von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 



 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 
7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicher- 

ten, 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages, 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den 

im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 

und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister 

sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer ange- 

legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäfts- 

unfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des pri- 

vaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 

Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 

ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 

 
zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von 

Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens- 

schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch 

verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens- 

schäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen 

Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen 

Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 

der Tätigkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfüh- 

rung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablageflä- 

che und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 

Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden 

sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im 

unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn 

der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 

Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 

 
zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, Arbei- 

tern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt 

gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch 

den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 



 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten 

Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung 

liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 

Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt 

und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versiche- 

rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 

übernommen haben. 

 
7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozial- 

gesetzbuch VII sind jedoch mitversichert. 

 
7.10 a) Ansprüche, wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelt- 

haftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen. Dies gilt auch dann, 

wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in 

Anspruch genommen wird. 

 
7.10 b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden wei- 

teren Schäden. 

 
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück- 

zuführen sind. 

 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen 

mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

 
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten, 

– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

 
7.14 Haftpflichtansprüche aus welche entstehen durch 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

 
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elekt- 

ronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftes Speichern von Daten, 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 

 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 

sonstigen Diskriminierungen. 

 
7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versiche- 

rungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungs- 

nehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen 

besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig gehandelt hat. 



 

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung 

 
8 Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungsteuer 

 
8.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der 

Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. 

 
8.2 Der Anspruch auf den ersten oder einmaligen Beitrag entsteht mit dem vereinbarten Beginn des Versi- 

cherungsschutzes, frühestens jedoch mit Zugang des Versicherungsscheins. Ist die Zahlung des Jahres- 

beitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. Der 

Anspruch auf den Folgebeitrag entsteht zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt. 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 

jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag 

 
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versi- 

cherungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ers- 

ten Jahresbeitrags. 

 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 

späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur 

Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 

durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei- 

trags aufmerksam gemacht hat. 

 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versiche- 

rer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. 

Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah- 

lung nicht zu vertreten hat. 

 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 

 
10.1 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 

angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

 
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, 

es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf des- 

sen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. 

Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im 

Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf ver- 

bunden sind. 

 
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 

diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 

Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

 
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 

Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 

Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den 

angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kün- 

digung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 



 

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 

Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten 

Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezo- 

gen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 

abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächti- 

gung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei- 

trag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlungen außer- 

halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags 

erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 

wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

 
13 Beitragsregulierung 

 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicher- 

ten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch 

einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach 

Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 

Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 

dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche- 

rungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

 
13.2 Auf Grund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der 

Beitrag berichtigt (Beitragsregulierung). Bei einer Erhöhung oder Erweiterung des Risikos erfolgt diese 

Berichtigung ab dem Zeitpunkt der Veränderung, beim Wegfall versicherter Risiken ab dem Zeitpunkt des 

Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 

unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen 

Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, 

für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 

Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Bei- 

tragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, 

wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages 

erfolgten. 

 
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszah- 

lung für mehrere Jahre. 

 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes 

bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versiche- 

rungsschutz bestanden hat. 

 
15 Beitragsangleichung 

 
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- 

oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterlie- 

gen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 



 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 

welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 

zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorver- 

gangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedri- 

gere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den 

einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungs- 

leistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 

Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Fol- 

gejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). 

Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung 

bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjah- 

re um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre 

nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhö- 

hen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen 

im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 

vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese 

Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 
Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung 

 
16 Dauer und Ende des Vertrages 

 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 

nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine 

Kündigung zugegangen ist. 

 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder 

jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 
17 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich 

dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versiche- 

rung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis 

erlangt. 

 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag auf Grund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang 

des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 

eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu 

dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. 

Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 

Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 



 

19 Kündigung nach Versicherungsfall 

 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleiste wurde 

oder 

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht- 

anspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Schadenser- 

satzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 

wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit- 

punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk- 

sam. 

 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt die- 

ser anstelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versi- 

cherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines 

ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

 
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufen- 

den Versicherungsperiode 

in Schriftform gekündigt werden. 

 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom 

Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht 

bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versi- 

cherung Kenntnis erlangt. 

 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Ver- 

sicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den 

Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

 
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder 

den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versi- 

cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer 

hätte zugehen müssen und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 

Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Mo- 

nat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt 

nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die 

Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

 
21 Kündigung nach Risikoerhöhung auf Grund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor- 

schriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem 

Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 



 

22 Mehrfachversicherung 

 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies 

wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats gel- 

tend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 

Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann- 

ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Ent- 

schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versi- 

cherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 

Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind 

die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 

überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 

gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 

davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

 
23.2 Rücktritt 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Ver- 

sicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein 

Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz 

nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 

angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 

Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 

wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 

abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder 

auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung 

einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche- 

rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nichtangezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 

geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin- 

gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer 

die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche- 

rungsperiode Vertragsbestandteil. 



 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 

Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 

innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 

schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzei- 

gepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände 

anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung sei- 

ner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsneh- 

mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 

hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den 

nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im 

Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 

Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 

innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der 

beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne wei- 

teres als besonders gefahrdrohend. 

 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadens- 

ersatzansprüche erhoben wurden. 

Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. 

 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sor- 

gen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumut- 

bar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn 

bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versi- 

cherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 

Schriftstücke übersandt werden. 

 
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Ver- 

fahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies 

ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

 
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss 

der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. 

Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die 

Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versi- 

cherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht 

sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versiche- 

rungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 

Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versiche- 

rungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig- 

keit beruhte. 



 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 

Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 

seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver- 

hältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 

des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass 

der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 

hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 

der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver- 

letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 

Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche- 

rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 

zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 
Weitere Bestimmungen 

 
27 Mitversicherte Person 

 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versiche- 

rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend 

anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue 

Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer 

zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

 
28 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers 

weder abgetreten noch verpfändet werden. 

Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

 
29.1 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 

bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs- 

verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versi- 

cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 

Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt 

für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 

eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 

nach Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 

des Versicherungsnehmers. 

 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei 

einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwen- 

dung. 

 
30 Verjährung 

 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 

nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 



 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjäh- 

rung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 

dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

 
31 Zuständiges Gericht 

 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustän- 

digkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas- 

sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in des- 

sen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 

eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag 

gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol- 

chen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristi- 

sche Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Ver- 

sicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 

Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesell- 

schaft ist. 

 
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver- 

sicherer oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche- 

rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
32 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 



 

Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der 
Haftpflichtversicherung 

 
1 Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens- 

schäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen mitversichert, die während der Wirksam- 

keit der Versicherung eingetreten sind. 

 
2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

 
2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) herge- 

stellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

 
2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit; 

 
2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

 
2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

 
2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

 
2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 

aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

 
2.7 aus 

– Rationalisierung und Automatisierung, 

– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung, 

– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten. 

 
2.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und 

Urheberrechten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts; 

 
2.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

 
2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, 

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien / 

Organe im Zusammenhang stehen. 

 
2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 

Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

 
2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

 
3 In der Haftpflichtversicherung für das Heilwesen gilt Folgendes: 

 
3.1 Abweichend Ziff. 2.2 ist die gesetzliche Haftpflicht aus gutachtlicher Tätigkeit eingeschlossen; 

 
3.2 In Ergänzung von Ziff. 2 sind Ansprüche von Krankenkassen, kassenärztlichen bzw. kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen, Fürsorgeämtern und dergleichen ausgeschlossen, die daraus hergeleitet werden, dass 

die erbrachten oder verordneten Leistungen – einschließlich der Verschreibung von Medikamenten – für 

die Erzielung des Heilerfolges nicht notwendig oder unwirtschaftlich waren oder aus sonstigen Gründen 

nicht hätten erbracht oder verordnet werden dürfen. 

 
4 In der Haftpflichtversicherung für Apotheken finden die Bestimmungen der Ziff. 2.1 keine Anwendung. 



 

 
 

Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen 

zur Haftpflichtversicherung (RBE) – von Hausverwaltern – 

Stand 1.2015 

 
Für den Versicherungsvertrag gelten neben den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 

Haftpflichtversicherung (AHB) und den Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von 

Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung die nachfolgenden Bestimmungen. 
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I. Versichertes Risiko 
 

1 Versichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den 

im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und 

Tätigkeiten. 

Wesentliche Gefahr erhöhende Änderungen oder Erweiterungen des Produktions- oder Tätigkeits- 

programms sind dem Versicherer zum Zwecke der Überprüfung der Beiträge und Bedingungen anzu- 

zeigen. 

 
2 Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gelten die vereinbarten Versicherungssummen auch für die Vorsorge- 

versicherung. 

 
 
 

II. Mitversicherte Personen 
 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

 
1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder 

Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigen- 

schaft. 

 
 
 



 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.5 (1) – (3) AHB – auch Haftpflichtansprüche der gesetz- 

lichen Vertreter des Versicherungsnehmers und seiner Angehörigen, wenn der Schaden durch einen 

Umstand verursacht wird, der nicht im Zuständigkeitsbereich des betreffenden gesetzlichen Vertreters 

liegt. 

 
2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrich- 

tungen für den Versicherungsnehmer verursachen. 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 (3) AHB – Haftpflichtansprüche mitversicherter natür- 

licher Personen untereinander, und zwar wegen Personenschäden und Sachschäden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 

und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII han- 

delt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus- 

übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 
3 der vorgenannten Personen im gleichen Umfange auch nach ihrem Ausscheiden aus den Diensten des 

Versicherungsnehmers aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. 

 
 

 

III. Mitversicherte Risiken 
 

1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

 
1.1 als Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter und Nutznießer von Grundstücken – nicht jedoch Luft- 

landeplätzen –, Gebäuden und Räumlichkeiten die für betriebliche Zwecke genutzt werden. Objekte 

mit Abvermietung sind zusätzlich nach Ziff. XI. 1 eigener Haus- und Grundbesitz zu versichern. 

 
1.1.1 Versichert sind hierbei Ansprüche aus Verstoß gegen die in den oben genannten Eigenschaften oblie- 

genden Pflichten (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Bestreuung der Gehwege bei 

Winterglätte, Schneeräumen auf Bürgersteig und Fahrdamm). 

 
1.1.2 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten auch die gesetzliche 

Haftpflicht 

– des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 

Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten). 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse. 

– des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer gem. § 836 Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung 

bis zum Besitzwechsel bestand. 

– der durch Arbeits- oder Mietvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 

Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Aus- 

führung dieser Verrichtungen erhoben werden. 

Erlangt ein Mieter Versicherungsschutz aus einer anderen Haftpflichtversicherung, so entfällt der 

Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfal l zur 

Regulierung für diesen Vertrag an, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen des Vertrages. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun- 

fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 

handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 

Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 
1.2 der Zwangs- oder Insolvenzverwalten in dieser Eigenschaft. 

 
1.3 aus der Beschäftigung eigener und der Beauftragung selbstständiger Betriebsärzte, Sicherheitsingeni- 

eure und sonstiger Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsbeauftragter für Immissions- und Gewäs- 

serschutz sowie Abfall-, Störfall-, Gefahrgut- und Datenschutzbeauftragter. 

Die persönliche gesetzliche Haftpflicht eigener Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure, Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit und Betriebsbeauftragter ist nach Maßgabe von Position II. dieser Anlage (Mitversi- 

cherte Personen) mitversichert. 



 

Die persönliche Haftpflicht selbstständiger Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure, Fachkräfte für Arbeits- 

sicherheit und sonstiger Betriebsbeauftragter und deren Personal bleibt ausgeschlossen. 

 
1.4 aus allen zu Zwecken des Betriebes im Inland unterhaltenen rechtlich unselbstständigen Betriebsstät- 

ten (z. B. Warenlagern, Büros, Verkaufsstellen, Filialen). 

 
1.5 aus Besitz und Unterhaltung von Garagen und Parkplätzen auf den versicherten Grundstücken, auch 

bei der Benutzung durch Betriebsfremde. 

 
1.6 aus Betriebsveranstaltungen aller Art, z. B. Betriebsfeiern, Betriebsausflügen, Schulungskursen sowie 

den Vorbereitungen hierzu innerhalb und außerhalb der Betriebsräume. 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Betriebsangehörigen aus der Teilnahme an 

den Betriebsveranstaltungen, soweit es sich nicht um rein private Handlungen oder Unterlassungen 

handelt. Eine Privathaftpflichtversicherung der Betriebsangehörigen geht diesem Vertrag vor. 

 
1.7 aus der Einrichtung und Unterhaltung von Betriebssportgemeinschaften einschließlich des Überlas- 

sens von Plätzen, Räumen und Geräten an diese. 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder der Betriebssportgemeinschaft 

aus der Betätigung in dieser, soweit es sich nicht um rein private Handlungen oder Unterlassungen 

handelt. Eine Privathaftpflichtversicherung der Betriebsangehörigen geht diesem Vertrag vor. 

 
1.8 aus Betriebsbesichtigungen und -begehungen durch fremde Personen oder Personengruppen und der 

Vorführung von Produkten des Betriebes. 

 
1.9 aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, z. B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheimen, 

Kindergärten, auch wenn diese Einrichtungen gelegentlich durch betriebsfremde Personen benutzt 

werden. 

 
1.10 aus Reklameeinrichtungen, z. B. Ausstellungsvitrinen, Transparenten, Reklametafeln, Leuchtröhren, 

auch auf fremden Grundstücken. 

 
1.11 aus Besitz und Verwendung der für den Betrieb erforderlichen feuergefährlichen, giftigen oder explosi- 

blen Stoffe und Fabrikate. Voraussetzung ist, dass die gesetzlichen, polizeilichen, berufsgenossen- 

schaftlichen und sonstigen Vorschriften, die von einer zuständigen Stelle auf Grund gesetzlicher 

Ermächtigungen erlassen worden sind, beachtet werden. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegen- 

über dem Versicherungsnehmer bestehen, wenn der zum Schaden führende Verstoß von seinem Per- 

sonal ohne sein Wissen oder gegen seinen Willen begangen wurde. 

Ziff. 7.10 b) AHB bleibt unberührt. 

Nicht versichert ist jedoch die Haftpflicht aus Herstellung, Verarbeitung oder gewerblicher Beförderung 

von derartigen Stoffen oder aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus dem Veranstalten 

oder Abbrennen von Feuerwerken. 

 
1.12 aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen und Besichtigungen. 

 
1.13 aus dem behördlich erlaubten Besitz von Schusswaffen und Munition zum Schutz des Betriebes 

(Werkschutz). 

Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch zu anderen Zwecken, z. B. Jagdzwecken. 

 
1.14 wegen Schäden an fremden, vom Versicherungsnehmer verwalteten Objekten, die durch falsches, 

unterlassenes oder verspätetes Handeln entstehen. 

 
1.15 – falls besonders vereinbart – aus handwerklichen Regiebetrieben des Versicherungsnehmers 

(z. B. Schreinerei, Schlosserei, Gärtnerei) zur Instandhaltung und Pflege des eigenen bzw. verwalteten 

Haus- und Grundbesitzes auch soweit die Handwerker bei den verwalteten Wohnungs- oder -Eigen- 

tümergemeinschaften bzw. den Eigentümern der verwalteten Objekte angestellt sind. 



 

1.16 aus der Einrichtung und Unterhaltung von Verwaltungen, Büros, Hauswart- und sonstigen Werkstätten, 

die für die Unterhaltung und Pflege des versicherten Haus- und Grundbesitzes und der dazugehörigen 

Gartenanlagen benötigt wird. 

 
1.17 aus Besitz und Betrieb von Fotovoltaik-, Solar-, Hoch-, Niederspannungs- und Schwachstromanlagen 

sowie Transformatorenstationen einschließlich Abgabe von Energie an Betriebsfremde bzw. der Ein- 

speisung der überschüssigen Energie in das öffentliche Versorgungsnetz. 

 
2 Auslandsschäden / Ansprüche im Ausland 

 
2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh- 

mers wegen 

 
2.1.1 im Ausland vorkommender Versicherungsfälle 

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und 

Märkten; 

– durch Erzeugnisse die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin gelie- 

fert hat oder hat liefern lassen. Es gilt als „liefern lassen“ im Sinn dieser Bedingung, wenn vom Versi- 

cherungsnehmer an einen inländischen Abnehmer gelieferte Erzeugnisse mit seinem Wissen und 

Wollen von diesem Abnehmer exportiert werden. 

 
2.1.2 in EU-Staaten, Schweiz und Norwegen vorkommender Versicherungsfälle durch Erzeugnisse, die der 

Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen. 

 
2.1.3 in EU-Staaten, Schweiz und Norwegen vorkommender Versicherungsfälle aus Montagearbeiten, War- 

tungsarbeiten (auch Inspektionen und Kundendienst) und Reparaturarbeiten. 

 
2.1.4 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für über den vorgenannten Umfang 

hinausgehende Tätigkeiten sowie für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Ver- 

triebsniederlassungen, Läger und dgl. 

 
2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, 

die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten 

betraut worden sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die 

den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB). 

Für Versicherungsfälle gemäß Ziffer 2.1 und für Ansprüche aus inländischen Versicherungs- 

fällen, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt: 

 
2.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, 

insbesondere punitive oder exemplary damages. 

 
2.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit in Zusammenhang 

stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestim- 

mungen anderer Länder. 

 
2.5 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – als Leistungen auf 

die Versicherungssumme angerechnet. 

Kosten sind: 

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Min- 

derung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, 

auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf 

Weisung des Versicherers entstanden sind. 

 
2.6 Bei Versicherungsfällen in USA / US-Territorien und Kanada oder in den USA / US-Territorien und Kanada 

geltend gemachten Ansprüchen gilt: 

   Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 2.500 EUR, höchstens 25.000 EUR  

selbst zu tragen. Kosten gelten als Schadenersatzleistungen. 



 

2.7 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 

der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 

dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gele- 

genen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
3 Strahlenschäden 

 
3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.12 AHB und Ziff. 7.10 b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 

stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt- 

geneinrichtungen), soweit der Umgang oder die Tätigkeit keiner Deckungsvorsorgepflicht unterliegt. 

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versi- 

cherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung. 

 
3.2 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen im 

Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versi- 

cherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziff. 7.12 AHB berufen. 

Dies gilt nicht für Schäden, 

– die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage ausgehen; 

– die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhängenden Lage- 

rung bedingt sind. 

 
3.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

– wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation ein- 

treten; 

– wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag – aus 

beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit 

ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen ausgehen- 

den Gefahren in Kauf zu nehmen haben. 

– gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Schaden durch bewusstes 

Abweichen von dem Strahlensschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfügun- 

gen oder Anordnungen verursacht hat. 

 
4 Tätigkeitsschäden und Leitungsschäden 

 
4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an frem- 

den Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn die Schäden 

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen ent- 

standen sind, 

– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner 

gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 

benutzt hat, 

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und 

sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittel- 

baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben. 

Hinweis: 

Sofern der Versicherungsnehmer nachweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich not- 

wendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden an im Einwirkungsbereich befindlichen 

Sachen getroffen hat, greift der Ausschluss gem. Ziff. 7.7 AHB nicht und es handelt sich nicht um 

einen Tätigkeitsschaden im Sinne dieser Ziffer 4. 

 
4.2 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Erd- 

leitungen (z. B. Kabel, Kanäle, Wasserleitungen, Versorgungsleitungen, elektrische Oberleitungen) – 

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 
4.3 Die Ausschlussbestimmungen des Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und des Ziff. 7.8 AHB (Schäden 

an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen. 



 

4.4 Versicherungsschutz für Schäden wegen Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie Con- 

tainern beim Be- und Entladen besteht im Umfang der Ziff. III. 5. (s. u.). 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Sachschäden an den zu unterfahrenden und zu unterfan- 

genden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen und Anlagen. 

 
5 Be- und Entladeschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädi- 

gung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern durch / oder beim Be- und Entladen und alle sich 

daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese entstehen beim 

Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des 

Be- und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen 

(Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind. 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern. 

 
6 Abwasser- und Überschwemmungsschäden 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (1) und (3) AHB – Haftpflichtansprüche aus Sachschä- 

den, die entstehen durch häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (keine Industriellen oder 

gewerblichen Abwässer) und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem 

Rückstau des Straßenkanals auftreten. 

Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzung und Ver- 

stopfung. 

Ziff. 7.10 b) AHB bleibt unberührt. 

 
7 Medienverluste 

Mitversichert sind – in Ergänzung zu Ziff. 2.2 AHB – Haftpflichtansprüche, die wegen des Verlustes von 

Flüssigkeiten oder Gasen erhoben werden, weil die zur Lagerung oder Beförderung dieser Medien vom 

Versicherungsnehmer hergestellten, gelieferten oder montierten Rohrleitungen bzw. Behältnisse feh- 

lerhaft sind bzw. vom Versicherungsnehmer fehlerhaft montiert, installiert oder gewartet worden sind. 

 
8 Energiemehrkosten 

Mitversichert sind – abweichend von Ziff. (2) 1. der Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung 

von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Ver- 

mögensschäden, die wegen erhöhten Energieverbrauchs und erhöhten Energiekosten auf Grund der 

vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgeführten Installationen erhoben werden. Ausgenommen 

sind Ansprüche infolge der Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen. 

Der Versicherer verzichtet insoweit auf den Einwand des Ziff. 1.2 AHB. 

 
9 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.15 (4) und 7.16 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen 

Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit 

der Versicherung eingetreten sind, soweit es sich um die Verletzung von Datenschutzgesetzen durch 

Missbrauch personenbezogener Daten handelt. 

Die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversi- 

cherung (BBVerm) finden insoweit keine Anwendung. 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versi- 

cherten untereinander. 

 
10 Abhandenkommen fremder Schlüssel 

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch 

General- / Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage) und Codekarten (soweit sie Schlüsselfunk- 

tion haben), die er im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit erhalten hat. 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für 

die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Siche- 

rungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, 

an welchem der Verlust des Schlüssels oder der Codekarte festgestellt wurde. 



 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel- oder Codekartenver- 

lustes (z. B. wegen Einbruchs). 

Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln oder -codekarten 

sowie sonstigen Schlüsseln oder Codekarten zu beweglichen Sachen. 

 
11 Abhandenkommen von Sachen 

 
11.1 Entrümpelungsschäden 

Eingeschlossen sind in Ergänzung von 2.2 AHB Haftpflichtansprüche aus dem Abhandenkommen von 

Sachen 

− bei Entrümpelungsaktionen 

− durch versehentliche Räumungen, 

− aus Räumen der Mieter, die auf Anweisung der Hausverwaltung bei Bau- und Reparaturarbeiten den 

Handwerkern zugängig gehalten wurden, 

− aus Räumlichkeiten, die dem Mieter vorübergehend zur alleinigen Nutzung zugewiesen wurden. 

Die Höchstersatzleistung für derartige Versicherungsfälle beträgt je Versicherungsfall 100.000 EUR, 

begrenzt auf 200.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
11.2 Abwehr unberechtigter Ansprüche 

Bei sonstigen Abhandenkommen von Sachen, insbesondere bei Diebstahl, übernimmt der Versicherer 

die Abwehr unberechtigter Ansprüche. 

 
12 Mietsachschäden 

 
12.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 

– an zu betrieblichen Zwecken gemieteten (nicht geleasten), gepachteten oder geliehenen Gebäuden 

und / oder Räumlichkeiten (nicht jedoch an Einrichtung, Produktionsanlagen und dgl., auch wenn sie 

als wesentliche Bestandteile der Gebäude anzusehen sind); 

– die anlässlich von Geschäftsreisen an gemieteten Wohnräumen und deren Einrichtung entstehen 

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ziff. 7.10 b) AHB bleibt unberührt. 

 
12.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

– von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; 

– von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung 

oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat; 

– von Angehörigen Ziff. 7.5 (1) AHB der vorgenannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher 

Gemeinschaft leben; 

– von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern kapital- oder per- 

sonalmäßig verbunden sind. 

 
12.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 

– Abnutzung, Verschleiß, übermäßiger Beanspruchung; 

– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen, Elektro- und Gas- 

geräten; 

– Glasschäden. 

 
12.4 Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei 

übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 

 
13 Mietsachschäden an Arbeitsmaschinen / -geräten und beweglichen Sachen 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen 

Beschädigung von Arbeitsmaschinen oder sonstigen Arbeitsgeräten oder Schäden an sonstigen 

beweglichen Sachen, die der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die Gegen- 

stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

Voraussetzung ist, dass für das Schadenereignis kein Versicherungsschutz aus einer anderen Versiche- 

rung (z. B. Fahrzeug- oder technische Versicherung) besteht. 



 

13.1 Ausgeschlossen sind 

– Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Arbeitsmaschinen oder sonstigen Arbeitsgeräten, die für 

einen längeren Zeitraum als einen Monat gemietet, gepachtet, geliehen oder Gegenstand eines 

besonderen Verwahrungsvertrages sind; 

– Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung sowie Schäden 

durch Ermüdungsbruch (Dauerbruch); 

– Ansprüche wegen Schäden an Leasing-Objekte; 

– Ansprüche von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; 

– von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung 

oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat; 

– von Angehörigen (Ziff. 7.5 (1) AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie mit diesem in häuslicher 

Gemeinschaft leben; 

– Ansprüche von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmers oder seinen Gesellschaftern 

durch Kapital mehrheitlich verbunden sind und unter einer einheitlichen unternehmerischen Lei- 

tung stehen; 

– Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Werkzeugen und Formen für Maschinen und Produktions- 

zwecke. 

 
13.2 Das Abhandenkommen von Sachen gemäß Ziff. 2.2 AHB gilt in diesem Rahmen mitversichert sofern 

die Sachen abgeschlossen oder sonst gegeben Wegnahme gesichert sind. 

 
13.3 Die Höchstersatzleistung für derartige Versicherungsfälle beträgt je Versicherungsfall 50.000 EUR, 

begrenzt auf 100.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Die Selbstbeteiligung an jedem Schaden beträgt 100 EUR. 
 

14 Subunternehmer 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers, die 

sich aus der Beauftragung von Subunternehmern ergibt. 

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht des Subunternehmers. 

 
15 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher 

 
15.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhanden- 

kommen von Bekleidung (einschl. Taschen, Schirmen, Stöcken), Fahrrädern und Kraftfahrzeugen ein- 

schließlich Zubehör der Betriebsangehörigen und Besucher (vergleiche Ziff. 2.2 AHB) und alle sich 

daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 
15.2 Ersetzt wird der Zeitwert der abhanden gekommenen Sachen. 

Voraussetzung für die Gewährung des Versicherungsschutzes ist, dass die Sachen abgeschlossen oder 

sonst gegen Wegnahme gesichert innerhalb des umfriedeten oder ständig bewachten Betriebsgelän- 

des untergebracht waren. 

 
15.3 Nicht versichert sind Ansprüche / Schäden, die entstehen durch 

– Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, Urkunden, Schmucksachen, Pelzen und 

anderen Kostbarkeiten; 

– Abhandenkommen von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht durch Kette, Schloss oder Schrauben 

gegen die Wegnahme vom Fahrzeug gesichert waren; 

– Streik, innere Unruhe, Plünderungen oder höhere Gewalt. 
 

16 Vertraglich übernommene Haftpflicht 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – 
 

16.1 die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag über- 

nommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter, 

Leasinggeber) in dieser Eigenschaft. 



 

16.2 die vertragliche Haftpflicht, die der Versicherungsnehmer im Rahmen der Gestattungs- und Benut- 

zungsverträge übernommen hat, auch insoweit diese vertragliche Haftpflicht über den Rahmen der 

gesetzlichen Haftpflicht hinausgeht; 

 
16.3 die vom Versicherungsnehmer auf Grund von Verträgen genormten Inhalts mit Behörden oder Körper- 

schaften öffentlichen Rechts übernommene gesetzliche Haftpflicht, soweit es sich um Ansprüche pri- 

vatrechtlichen Inhalts handelt. 

 
17 Schiedsgerichtsverfahren 

Die Vereinbarung eines Schiedsgerichtsverfahrens beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn 

sie auf der Grundlage westeuropäischer Schiedsgerichtsverordnungen ausgetragen werden. Der Versi- 

cherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unver- 

züglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung im Schiedsgerichtsverfahren entsprechend 

der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen. 

 
 
 

IV. Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Maschinen 
 

1 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger 

 
1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 

oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhän- 

gers verursachen. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für den Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherter) 

kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 genannten Personen an einem Kfz oder Kfz-Anhänger ist kein Gebrauch im 

Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und 

wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 
1.2 Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz und 

Gebrauch von eigenen und fremden 

– nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden nicht versicherungspflichtigen Kfz und 

Anhängern ohne Rücksicht auf die Höchstgeschwindigkeit. 

Hinweis: 

Bei Betriebsgrundstücken bzw. Betriebsgrundstücksteilen, die Besuchern, Kunden oder Lieferanten 

zugänglich sind, handelt es sich um so genannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Auch wenn 

ein Kfz dort nur gelegentlich eingesetzt wird, besteht grundsätzlich Versicherungspflicht. Dies gilt 

insbesondere für selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer Höchstgeschwindigkeit von 

mehr als 20 km/h. Diese unterliegen nach § 3 Abs. 2 Ziff. 1 a Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) 

zwar nicht der Zulassungspflicht, die Versicherungspflicht bleibt aber bestehen, mit der Folge, dass 

eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der „Allgemeinen Bedingungen für die 

Kraftfahrtversicherung (AKB)“ abgeschlossen werden muss. 

– nicht versicherungspflichtigen Kfz mit nicht mehr als 6 km/h. 

Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 

6 km/h sind nicht versicherungspflichtig, unabhängig davon, ob sie gelegentlich oder regelmäßig auf 

beschränkt öffentlichen oder öffentlichen Verkehrsflächen eingesetzt werden. 

– nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern mit nicht mehr als 

20 km/h. 

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit 

dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von 

Personen oder Gütern, bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Ver- 

kehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. 

Stapler sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, Heben, Bewegen und Positionie- 

ren von Lasten bestimmt und geeignet sind. 



 

Hinweis: 

Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen 

amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h über- 

steigt. Sie sind dann ausschließlich durch eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu versichern. 

– Nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuganhängern, soweit kein Versicherungsschutz über eine 

Kfz-Versicherung des ziehenden Fahrzeuges besteht. 

 
1.3 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer 

das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungs- 

nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer 

gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der vorge- 

schriebenen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 

das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit gilt Ziff. 26. AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung 

von Obliegenheiten). 

 
1.4 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Überlassung dieser 

Kraftfahrzeuge an betriebsfremde Personen. Ausgeschlossen bleibt die persönliche Haftpflicht derjeni- 

gen Personen, denen die Kraftfahrzeuge überlassen worden sind. 

 
 
 

V. Nicht versicherte Risiken 
 

1 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern ist, was nicht nach dem Antrag 

ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach den Besonderen Bedingungen und Erläuterungen 

beitragsfrei eingeschlossen ist, insbesondere die Haftpflicht 

 
1.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen, noch sonst dem versicherten 

Risiko zuzurechnen sind. 

 
1.2 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen oder Sachen sowie aus der selbst- 

ständigen und nichtselbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb. 

 
1.3 aus der Beschädigung und Vernichtung von Kommissionsware. 

 
1.4 wegen Bergschäden im Sinne des § 114 BBergG, soweit es 

– sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör; 

– wegen Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114 BBergG durch schlagende Wetter, Wasser- 

und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 

 
1.5 aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahnbau (auch bei offener Bauweise). 

 
1.6 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse. 

 
1.7 wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher 

abgegebene Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer 

Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat. 

 
2 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 

inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 

von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 

Naturkräfte ausgewirkt haben. 



 

3 Wasserfahrzeuge 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 

oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges 

verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen 

werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher- 

ter) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

Eine Tätigkeit der in Absatz 1 genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im 

Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und 

wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 
4 Luft- / Raumfahrzeuge 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 

oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahr- 

zeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in 

Anspruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher- 

ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 

Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum- 

fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren, 

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 

Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der 

Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

 
 
 

VI. Weitere Bestimmungen 
 

1 Arbeits- oder Liefergemeinschaften 

 
1.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften 

auch dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst rich- 

tet. 

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der sonstigen Vertrags- 

bedingungen (insbesondere der Versicherungssummen) folgende Bestimmungen: 

Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteili- 

gung des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist es uner- 

heblich, welcher Partnerfirma die schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, 

Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören. 

 
1.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden an den von den einzel- 

nen Partnern in die Arbeits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft 

beschafften Sachen, gleichgültig, von wem die Schäden verursacht wurden. 

Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft unterein- 

ander sowie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt. 

 
1.3 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Versicherungssummen 

über Ziff. 1.1 hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröff- 

net oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzah- 

lung seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer 

zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderli- 

chen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt. 

 
1.4 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziff. 1.1 bis 1.2 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemein- 

schaft selbst. 



 

2 Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Schäden durch Abbruch- 

und Einreißarbeiten sowie durch Sprengungen. 

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden, die entstehen 

– bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden 

Bauwerkes entspricht, 

– bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m. 

Ziff. 7.10 b) AHB bleibt unberührt. 

 
3 Versehensklausel 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht gemeldete, nach Beginn der Versi- 

cherung eingetretene Risiken, die im Rahmen des versicherten Betriebes liegen und weder nach den 

Allgemeinen noch Besonderen Bedingungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst geworden ist, 

unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag vom 

Gefahreneintritt an zu entrichten. 

 
 
 

VII. Umwelt-Produkthaftpflicht 

 
Die Ausschlussbestimmung des Ziff. 7.10 b) AHB findet keine Anwendung, wenn Haftpflichtansprüche 

erhoben werden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch 

Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss 

der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht), es sei denn, 

sie resultieren aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder 

Wartung von 

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 

abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

– Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelt-Haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder 

Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt; 

– Abwasseranlagen 

oder Teilen, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 
 
 

 

VIII. Umweltschäden 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Umweltschäden nach Maßgabe der Risikobeschrei- 

bungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen für die Versicherung von Umweltschäden (RBE 

Umwelt) 

Ergänzend zu den mitversicherten Risiken und Anlagen der RBE Umwelt gilt: 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 2.1 RBE Umwelt – Lageranlagen des Versicherungsneh- 

mers mit Heizöl zur Raumbeheizung für betrieblich genutzte Wohn- und Geschäftsräume oder -immo- 

bilien; 

Die Ziff. 3.2.3 der RBE Umwelt wird um Ölabscheider ergänzt. 

Bei Mitversicherung von Ziffer XI. 1 ( Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht für eigenen Haus- und 

Grundbesitz) 

Ergänzend zu den mitversicherten Risiken und Anlagen der RBE Umwelt gilt: 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 2.1 RBE Umwelt – Lageranlagen des Versicherungsneh- 

mers mit Heizöl zur Raumbeheizung (Wohn- und Geschäftsräume). 

Die Ziff. 3.2.3 der RBE Umwelt wird um Ölabscheider ergänzt. 



 

IX. Internet-Nutzung 
 

1 Versichertes Risiko 

Versichert ist – insoweit abweichend von Ziff. 7.7, 7.15 und 7.16 AHB sowie von Ziff. 2.7 und 2.8 der 

Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversiche- 

rung – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der 

Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten (z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels 

Datenträger) soweit es sich handelt um Schäden aus 

 
1.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) 

bei Dritten durch Computer-Viren und / oder andere Schadprogramme; 

 
1.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von 

Daten bei Dritten und zwar wegen 

– sich daraus ergebener Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen 

sowie 

– der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung / korrekten Speicherung 

nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 

 
1.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch; 

Für Ziffer 1.1 bis 1.3 gilt: 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestell- 

ten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und / oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert 

oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen 

können auch durch Dritte erfolgen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung 

von Obliegenheiten). 

 
1.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle 

Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten; 

 
1.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle 

Schäden. 

Für Ziff. 1.4 und 1.5 gilt: 

In Erweiterung von Ziff. 1.1 AHB ersetzt der Versicherer 

– Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung 

gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung 

oder Widerruf handelt; 

– Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassung- oder Widerrufsklage gegen den Versicherungs- 

nehmer. 

 
2 Höchstersatzleistung, Serienschaden, Anrechnung von Kosten 

 
2.1 Die Höchstersatzleistung für Schäden aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten (Zif- 

fer 1.4 und 1.5) beträgt innerhalb der zum Vertrag vereinbarten Versicherungssumme 300.000 EUR je 

Versicherungsfall. 

Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 

eines Versicherungsjahres dar. 

 
2.2 Vermögensschäden werden wie Sachschäden behandelt. 

 
2.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Ver- 

sicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

– auf derselben Ursache, 

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 

beruhen. 

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen 



 

2.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von 

einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 

Gerichtskosten, werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versicherungssumme 

angerechnet. 

 
3 Auslandsschäden 

Der Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Ausland. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach 

dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden. 

 
4 Nicht versicherte Risiken 

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten und Leistungen: 

– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 

– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 

– Bereithalten fremder Inhalte (z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing); 

– Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken; 

– Betrieb von Telekommunikationsnetzen; 

– Anbieten von Zertifizierungsdiensten i. S. d. SigG / SigV; 

– Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflicht- 

versicherung besteht. 

 
5 Ausschlüsse 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend zu Ziff. 7 AHB Ansprüche 

 
5.1 die im Zusammenhang stehen mit 

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen 

(z. B. Spamming), 

– Daten (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer 

gesammelt werden können; 

 
5.2 wegen Schäden, die vom Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaf- 

tern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend 

gemacht werden; 

 
5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jenen Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewuss- 

tes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen 

oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt 

haben; 

 
5.4 auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary damages); 

 
5.5 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit in Zusammenhang stehenden Regressansprüchen 

nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

 
 

 

X. Ansprüche aus Benachteiligungen 
 

Hinweis: 

Es handelt sich um eine auf dem Anspruchserhebungsprinzip (Claims-made-Prinzip) basierende Ver- 

sicherung, das heißt der Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtan- 

spruchs gegen eine versicherte Person während der Dauer des Versicherungsvertrages. Kosten (siehe 

Ziff. 4.2 Absatz 2) werden auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 
1 Versichertes Risiko / Mitversicherte Personen 



 

1.1 Es besteht Versicherungsschutz für Ansprüche auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat- 

rechtlichen Inhalts wegen einer Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Benachteiligung, insbeson- 

dere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, aus dem in Ziff. 1.2 genannten Gründen für 

einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden. 

Vom Versicherungsschutz ebenfalls umfasst sind Ansprüche auf Ersatz immaterieller Schäden wie z. B. 

aus § 15 Abs. 2 S.1 und § 21 Abs. 2 S. 3 AGG. 

Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 7. AHB sowie die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von 

Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung finden insoweit keine Anwendung. 

 
1.2 Gründe für eine Benachteiligung sind 

– die Rasse 

– die ethnische Herkunft 

– das Geschlecht 

– die Religion 

– die Weltanschauung 

– eine Behinderung 

– das Alter 

– oder die sexuelle Identität 

 
1.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 

a) den Versicherungsnehmer (auch mitversicherte weitere Versicherungsnehmer); 

b) sämtliche ehemaligen und gegenwärtigen (auch zukünftigen) Mitglieder der geschäftsführenden 

Organe (Vorstand, Geschäftsführer etc.) und der Kontrollorgane (Aufsichtsrat, Beirat, Verwaltungsrat 

etc.) der Versicherungsnehmer; 

c) sämtliche ehemaligen, gegenwärtigen (auch zukünftigen) Arbeitnehmer der Versicherungsnehmer 

d) die in den Betrieb eingegliederten Arbeitnehmer / Mitarbeiter fremder Unternehmen (z. B. Leih- 

arbeitskräfte oder Zeitarbeitskräfte). 

e) Eigentümer und WEG, deren Objekt vom Versicherungsnehmer verwaltet wird und im Rahmen der 

Ziff. XI. 2. (Fremder Haus- und Grundbesitz) versichert ist. 

Werden Ehegatten oder Erben versicherter Personen im Sinne der Ziff. 1.3 b) – e) für deren Pflichtver- 

letzungen in Anspruch genommen, so erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf diese Schaden- 

ersatzansprüche. 

Für die Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieb- 

lichen oder beruflichen Tätigkeit. Für die gemäß Ziff. 1.3 b) – d) Versicherten besteht Versicherungs- 

schutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit für die Versicherungsnehmer. 

 
2 Versicherungsfall (Claims-made-Prinzip) 

Abweichend von Ziff. 1.1 AHB ist der Versicherungsfall die erstmalige Geltendmachung eines Haft- 

pflichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer 

des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht, 

wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Anspruch schriftlich erho- 

ben wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person schriftlich mit- 

teilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu haben. 

 
3 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes 

 
3.1 Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung 

Abweichend von Ziff. 1.1 AHB müssen die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachtei- 

ligung während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahr- 

lässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die ver- 

säumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Schadens 

abzuwenden. 

 
3.2 Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteiligungen 

Beim erstmaligen Abschluss dieser Deckung erstreckt sich der Versicherungsschutz abweichend von 

Ziff. 3.1 auch auf solche Benachteiligungen, die innerhalb eines Jahres vor Beginn des Versicherungs- 

vertrages begangen worden sind. 



 

Dies gilt jedoch nicht für solche Benachteiligungen, welche eine mitversicherte Person oder der Ver- 

sicherungsnehmer bei Abschluss dieser Deckung kannte oder hätte kennen müssen. Als bekannt gilt 

eine Benachteiligung, wenn sie vom Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person als – 

wenn auch nur möglicherweise – objektiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehl- 

sam bezeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder erhoben noch angedroht noch 

befürchtet worden sind. 

Beim Versichererwechsel erstreckt sich abweichend von Ziffer 3.1 der Versicherungsschutz auch auf 

solche Benachteiligungen, die während der Versicherungsdauer der Vorversicherung begangen wur- 

den und die Anspruchserhebung dem Versicherungsnehmer oder mitversicherten Personen erst nach 

Vertragsablauf der Vorversicherung bekannt geworden sind. 

Hat der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit durch Erwerb, Fusion oder sonstige Über- 

nahme die Mehrheit an neu hinzukommenden Tochterunternehmen erlangt und sind diese als weitere 

Versicherungsnehmer im Rahmen des Vertrags mitversichert, so sind nur solche Benachteiligungen 

vom Umfang des Versicherungsschutzes umfasst, die nach Einschluss der weiteren Versicherungsneh- 

mer in den Vertrag begangen wurden. 

 
3.3 Nachmeldefrist für Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung 

Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Anspruchserhebungen, die auf Benachteiligungen 

beruhen, die bis zur Beendigung des Versicherungsvertrages begangen und innerhalb eines Zeitraums 

von 2 Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertrages erhoben und dem Versicherer gemeldet 

worden sind. 

Die automatische Nachmeldefrist gilt nicht für den Fall eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenz- 

verfahrens über das Vermögen des Versicherungsnehmers sowie in den Fällen, in denen der Versiche- 

rungsvertrag wegen Zahlungsverzug beendet worden ist. Das Gleiche gilt, wenn nach Beendigung die- 

ses Vertrages anderweitig Versicherungsschutz für Ansprüche aus Benachteiligungen abgeschlossen 

wird. 

Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachmeldefrist im Rahmen und nach Maßgabe der bei 

Ablauf des letzten Versicherungsjahres geltenden Vertragsbestimmungen, und zwar in Höhe des 

unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des letzten Versicherungsjahres. 

 
3.4 Meldung von Umständen (Notice of Circumstance-Regelung) 

Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen haben die Möglichkeit, dem Versicherer wäh- 

rend der Laufzeit des Vertrages konkrete Umstände zu melden, die eine Inanspruchnahme des Versi- 

cherungsnehmers und / oder der versicherten Personen hinreichend wahrscheinlich erscheinen lassen. 

Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis, kann zudem eine Meldung solcher Umstände 

innerhalb einer Frist von 60 Tagen nach Beendigung des Vertrages erfolgen. Die Meldung von Umstän- 

den innerhalb dieser Frist von 60 Tagen nach Beendigung des Vertrages ist jedoch nicht möglich, wenn 

der Versicherungsvertrag auf Grund Zahlungsverzugs beendet worden ist. 

Im Fall einer tatsächlichen späteren Inanspruchnahme, die auf Grund eines gemeldeten Umstandes 

spätestens innerhalb einer Frist von 3 Jahren erfolgen muss, gilt die Inanspruchnahme als zu dem 

Zeitpunkt der Meldung der Umstände erfolgt. 

 
3.5 Insolvenz 

Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Versicherungsnehmers 

erstreckt sich die Deckung nur auf Haftpflichtansprüche infolge von Benachteiligungen, welche bis 

zum Zeitpunkt der Beantragung des Insolvenzverfahrens begangen worden sind. 

 
4 Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes / Kosten / Serienschaden 

 
4.1 In Ergänzung zu Ziff.5 AHB erstreckt sich der Versicherungsschutz ebenfalls auf den Fall, dass gegen 

den Versicherungsnehmer und / oder die versicherten Personen ein Widerrufsverlangen oder ein 

Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht wird. Voraussetzung hierfür ist, dass ein schriftlich 

begründetes Widerrufsverlangen oder Unterlassungsbegehren vorliegt. 

 
4.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von 

einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 

Gerichtskosten, werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versicherungssumme 

angerechnet. 



 

4.3 Abweichend von Ziff. 5.2 AHB gilt: 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über den Anspruch zwischen einer versi- 

cherten Person und dem Anspruchsteller oder dessen Rechtsnachfolger, so führt der Versicherer den 

Rechtsstreit im Namen der versicherten Person auf seine Kosten. Den versicherten Personen wird – 

vorbehaltlich eines Widerspruchsrechts des Versicherers – die Wahl des Rechtsanwaltes überlassen. 

Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruches ihm zweckmä- 

ßig erscheinenden Erklärungen im Namen der Versicherungsnehmerin bzw. der versicherten Personen 

abzugeben. 

Übersteigt der Streitwert die Versicherungssumme, so trägt der Versicherer nur die Kosten nach dem 

Streitwert in Höhe der Versicherungssumme. 

 
4.4 Abweichend von Ziff. 6.3 AHB gilt: 

Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten mehrere während der Wirksamkeit des 

Versicherungsvertrages geltend gemachte Ansprüche eines oder mehrerer Anspruchsteller 

a) auf Grund einer im versicherten Zeitraum begangenen Benachteiligung, welche durch die Versiche- 

rungsnehmerin und / oder eine oder mehrere versicherte Personen begangen wurde, 

b) auf Grund mehrerer im versicherten Zeitraum begangener Benachteiligungen, welche durch die 

Versicherungsnehmerin und / oder eine oder mehrere versicherte Personen begangen wurden, 

sofern diese Benachteiligungen demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und miteinander in recht- 

lichem, wirtschaftlichen oder zeitlichem Zusammenhang stehen, 

als ein Versicherungsfall. 

Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt der Geltendmachung der einzelnen Haft- 

pflichtansprüche als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Haftpflichtanspruch geltend 

gemacht wurde. 

 
5 Ausschlüsse 

 
5.1 Es besteht kein Versicherungsschutz für den Fall, dass versicherte Personen als Gesellschafter für Ver- 

bindlichkeiten der Gesellschaft in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind außerdem 

 
5.2 Haftpflichtansprüche wegen vorsätzlicher Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen 

von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtver- 

letzung; der Versicherungsnehmerin und / oder den versicherten Personen werden die Handlungen 

oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die nach Vertragsschluss ohne ihr Wissen von anderen versi- 

cherten Personen begangen wurden. 

Im Falle der Rückwärtsversicherung gemäß Ziffer 3.2 werden diese Pflichtverletzungen einer versicher- 

ten Person gemäß Satz 1 allen anderen versicherten Personen zugerechnet. 

Wird Vorsatz oder eine wissentliche Pflichtverletzung rechtskräftig festgestellt, entfällt der Versiche- 

rungsschutz für die versicherten Personen rückwirkend. Die versicherten Personen sind dann verpflich- 

tet, dem Versicherer die erbrachten Leistungen zurückzuerstatten; 

 
5.3 Haftpflichtansprüche, die von den versicherten Personen im Sinne von Ziff. 1.3 b) geltend gemacht 

werden; 

 
5.4 Haftpflichtansprüche, 

a) welche vor außereuropäischen Gerichten geltend gemacht werden – dies gilt auch im Falle eines 

inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO) –; 

b) die auf der Grundlage außereuropäischen Rechts geltend gemacht werden; 

c) wegen einer außerhalb von Europa vorgenommenen Tätigkeit. 

Zu Europa im Sinne dieses Ausschlusses gehören alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie 

die Schweiz und Norwegen. 

Darüber hinaus sind ausgeschlossen Haftpflichtansprüche, die 

– vor einem Gericht in einem Common-Law-Staat geltend gemacht werden – dies gilt auch für den Fall 

eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO); 



 

– auf der Grundlage des Rechts eines Common-Law-Staates geltend gemacht werden. 

Als Common-Law-Staat im Sinne dieses Ausschlusses gelten das Vereinigte Königreich von Groß- 

britannien und Nordirland, Irland sowie die Länder, die das Recht oder die Rechtsprechung der 

vorstehenden Länder anwenden; 

 
5.5 Haftpflichtansprüche im Zusammenhang mit der Verletzung oder Geltendmachung kollektiven Arbeits- 

rechts, namentlich des Betriebsverfassungsgesetzes oder vergleichbarer ausländischer Rechtsvor- 

schriften sowie im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen. Unberührt bleiben Ansprüche nach 

§ 17 Absatz 2 AGG; 

 
5.6 Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrank- 

heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) VII handelt. 

Ziff. 1.1 bleibt unberührt. 

 
5.7 Sonstige Ansprüche wegen Vertragsstrafen, Bußen sowie Entschädigungen mit Strafcharakter, z. B. 

punitive, multiplied oder exemplary damages. Ansprüche nach §§ 15 und 21 AGG bleiben hiervon 

unberührt. 

 
5.8 Erfüllungsansprüche und Erfüllungssurrogate gemäß § 281 i.V.m. § 280 BGB; Ansprüche nach §§ 15 

und 21 AGG bleiben hiervon unberührt. 

 
 
 

XI. Zusatzrisiken – sofern besonders vereinbart – 
 

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten nur, sofern für diese Risiken ausdrücklich Versiche- 

rungsschutz beantragt wurde und diese im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen auch 

entsprechend aufgeführt sind. 

 
1 Eigener Haus- und Grundbesitz 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

 
1.1 als Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter und Nutznießer von Grundstücken – nicht jedoch Luft- 

landeplätzen –, Gebäuden und Räumlichkeiten. 

 
1.2 Versichert sind hierbei Ansprüche aus Verstoß gegen die in den oben genannten Eigenschaften oblie- 

genden Pflichten (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Bestreuung der Gehwege bei 

Winterglätte, Schneeräumen auf Bürgersteig und Fahrdamm). 

 
1.3 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten auch die gesetzliche 

Haftpflicht 

– des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 

Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten). 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse. 

– des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer gem. § 836 Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung 

bis zum Besitzwechsel bestand. 

– der durch Arbeits- oder Mietvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 

Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Aus- 

führung dieser Verrichtungen erhoben werden. 

Erlangt ein Mieter Versicherungsschutz aus einer anderen Haftpflichtversicherung, so entfällt der 

Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur 

Regulierung für diesen Vertrag an, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen des Vertrages. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun- 

fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 

handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 

Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 



 

1.4 aus dem Besitz, dem Betrieb und der Unterhaltung von Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Ener- 

gien. 

Eingeschlossen ist die Abgabe überschüssiger Elektrizität in das Netz eines Energieversorgungsunter- 

nehmens, nicht jedoch die direkte Versorgung von Endverbrauchern. Versicherungsschutz besteht nur 

dann, wenn der Versicherungsnehmer, mitversicherte Personen, oder Eigentümer die Anlage betrei- 

ben. 

 
1.5 aus Besitz und Betrieb von üblichen baulichen Einrichtungen wie z. B. Waschküchen, Müllschluckern, 

Aufzugsanlagen, Heizungsanlagen (z. B. Fernwärme- und Blockheizkraftwerke etc). 

 
1.6 aus Besitz von Waschautomaten, Trockenschleudern, Wäschetrocknern, Bügelmaschinen und dgl. 

 
1.7 aus Besitz baulicher Anlagen wie z. B. Wege, Straßen, Plätze, Über- und Unterführungen, Parks, Gärten, 

Teiche, Sport- und Spielplätze. 

 
1.8 aus der Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Mieterbetreuung einschließlich der mit den 

Veranstaltungen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeiten. Bei Benutzung 

fremder Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus der Freistellung des jeweiligen Eigentümers von Schadenersatzansprüchen 

Dritter, die anlässlich der Benutzung durch den Versicherungsnehmer entstehen. 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der mit der Durchführung der Veranstaltung 

betrauten Personen in dieser Eigenschaft. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 

und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII han- 

delt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus- 

übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht 

− von selbstständigen Unternehmern und ihren Beschäftigten; 

− von sonstigen Personen aus der Zurverfügungstellung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegen- 

ständen; 

− von Besucher. 

 
1.9 der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

 
1.10 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung 

 
1.10.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Wird ein Objekt versichert, für das auch noch Versicherungsschutz über eine Haftpflichtversicherung 

bei einem anderen Versicherer besteht, wird bis zum nächstmöglichem Aufhebungs- / Kündigungszeit- 

punkt Versicherungsschutz in Form einer Summen- und Konditionsdifferenzdeckung geboten. 

 
1.10.2 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versichert ist die Differenz zwischen den Versicherungssummen bzw. Höchstersatzleistungen dieses 

Vertrages und den Versicherungssummen bzw. Höchstersatzleistungen des Grundvertrages (Haft- 

pflichtversicherung beim anderen Versicherer). 

Besteht über den Grundvertrag keine Deckung allein aus dem Grund, weil die Vertragsinhalte des 

Grundvertrages mit den Vertragsinhalten dieses Vertrages nicht übereinstimmen, besteht Versiche- 

rungsschutz im Umfang und auf der Grundlage dieses Vertrages. 

Bei nachträglich – nach Beginn dieses Vertrages – eingetretenen Änderungen oder vorzeitigem Wegfall 

des Versicherungsschutzes des Grundvertrages, besteht für die dadurch entstehenden Lücken durch 

diesen Vertrag kein Versicherungsschutz. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet 

a) Änderungen des Grundvertrages unverzüglich anzuzeigen und alle Nachträge, sonstigen Doku- 

mente oder Bestätigungen einzureichen und 

b) alle Versicherungsfälle beim Versicherer des Grundvertrages geltend zu machen. 



 

1.10.3 Selbstbeteiligung 

Ist im Grundvertrag eine Selbstbeteiligung vereinbart, besteht durch diesen Vertrag kein Versiche- 

rungsschutz für diese Selbstbeteiligung. Die zu diesem Vertrag vereinbarten Selbstbeteiligungen gel- 

ten, wenn der Grundvertrag keine Selbstbeteiligungsregelungen enthält oder im Grundvertrag die 

Risiken nicht versichert sind. 

 
1.11 Forderungsausfall 

Bei Ausfall von rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen des Versicherungsnehmers gegen- 

über Dritten auf Grund von Schäden an mitversicherten Objekten gilt folgender Versicherungsschutz: 

 
1.11.1 Gegenstand der Versicherung 

Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer den Schaden, den er deshalb erleidet, weil 

– ein Dritter, der seinen festen Wohnsitz in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Nor- 

wegen oder der Schweiz hat, die sich aus einem rechtskräftigen vollstreckbaren Urteil ergebende 

Verpflichtung zum Schadenersatz wegen eines gesetzlichen Haftpflichtanspruches privatrechtlichen 

Inhalts ganz oder teilweise nicht erfüllen kann 

und 

– eine Zwangsvollstreckung nicht oder nicht zur vollen Befriedigung des Schadenersatzanspruches 

geführt hat 

oder 

– eine Zwangsvollstreckung wegen nachgewiesener Umstände aussichtslos ist (z. B. weil der Dritte 

eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder in der Schuldnerkartei des zuständigen Amts- 

gerichtes geführt wird). 

Rechtskräftiges vollstreckbares Urteil im Sinne dieser Bedingungen ist auch ein Anerkenntnis- oder 

Versäumnisurteil, ein Vollstreckungsbescheid, ein gerichtlicher vollstreckbarer Vergleich oder ein nota- 

rielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus der hervorgeht, dass sich der Dritte persön- 

lich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen unterwirft. 

Die Ersatzpflicht des Versicherers tritt ein, wenn der Nachweis der gescheiterten Zwangsvollstreckung 

erbracht ist. 

 
1.11.2 Umfang der Versicherung 

Der Schaden am mitversicherten Objekt wird ersetzt, wenn es sich dabei um einen gesetzlichen Haft- 

pflichtanspruch privatrechtlichen Inhalts des Eigentümers oder der Eigentümergemeinschaft gegen 

den Schädiger handelt. 

Versicherungsschutz besteht auch für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des 

Schädigers zugrunde liegt. 

Ersatzpflichtiger Schaden ist hierbei die sich unmittelbar aus dem Urteil bzw. Vollstreckungsbescheid 

ergebende Hauptforderung wegen des Personen-, Sach- oder Vermögensschaden einschließlich eines 

geltend gemachten Verzugsschadens. 

Nicht versichert sind sämtliche Prozess- und Anwaltskosten einschließlich der Kosten der Zwangsvoll- 

streckung, die dem Eigentümer / der Eigentümergemeinschaft oder den mitversicherten Personen des 

mitversicherten Objektes bei der gerichtlichen Verfolgung seines Schadenersatzanspruchs entstanden 

sind. 

Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsfall 5.000 EUR, begrenzt auf 10.000 EUR für alle Ver- 

sicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
1.11.3 Zeitliche Geltung 

Der Versicherungsschutz umfasst diejenigen Schadenersatzansprüche, die der Versicherungsnehmer 

gegen den Dritten während der Wirksamkeit der Versicherung rechtskräftig gemacht hat und die auf 

während der Wirksamkeit eingetretenen Versicherungsfällen beruhen. 

 
1.11.4 Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Forderungsausfall unverzüglich schriftlich anzuzei- 

gen. Auf Verlangen hat er zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung das Vollstreckungsprotokoll 

des Gerichtsvollziehers bzw. das örtliche Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts sowie eine beglaubig- 

te Kopie des vollstreckbaren Urteils, Vollstreckungsbescheids bzw. des notariellen Schuldanerkenntnis- 

ses vorzulegen. Er ist verpflichtet, wahrheitsgemäße und ausführliche Angaben zum Versicherungsfall 

zu machen und alle Tatumstände hierzu mitzuteilen. Der Versicherer ist zur Klärung des Sachverhalts 



 

berechtigt, weitere für die Beurteilung des Schadens erhebliche Schriftstücke vom Versicherungsneh- 

mer zu verlangen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Ver- 

letzung von Obliegenheiten). 

Vorrang anderer Versicherungen 

Kann der Versicherungsnehmer aus einer anderen Schadenversicherung (z. B. Hausratversicherung) 

ebenfalls Leistungen erlangen, so sind diese zunächst geltend zu machen. Leistungen der Haftpflicht- 

versicherung des Schädigers gehen dieser Versicherung vor. Soweit die Leistungen aus den anderen 

Versicherungen den Schaden nicht bzw. nicht vollständig abdecken, leistet der Versicherer nach Maß- 

gabe dieser Versicherung den verbleibenden Rechtsanspruch. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seine Ansprüche gegen den Dritten bei Regulierung des 

Schadens in Höhe der Entschädigungsleistung des Versicherers an diesen abzutreten. Hierfür ist auf 

Verlangen eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben. 

 
1.11.5 Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten. 

 
1.12 Nichtnutzbarkeit der gewerblich genutzten Mietsache 

In teilweiser Abänderung von Ziff. 1, 7.7 AHB sind mitversichert, auch wenn es sich nicht um gesetz- 

liche Schadenersatzansprüche handelt, Ansprüche des Mieters gegen den Eigentümer wegen eines 

Gewinnausfalles infolge einer vom Eigentümer zu vertretenden Nichtnutzbarkeit der Mietsache, soweit 

diese ausschließlich zur gewerblichen Nutzung überlassen worden ist. 

Der Versicherungsschutz dieser Ziffer bezieht sich nicht auf 

− Mietforderungen / Mietminderungen jeglicher Art und alle damit in Zusammenhang stehenden 

sonstigen Ansprüche, und zwar unabhängig davon, wer solche Ansprüche aus welchem Rechtsgrund 

geltend macht; 

− Etwaige Ansprüche auf Wiederherstellung der Mietsache; 

− sonstige vertragliche Ansprüche, die sich aus den gegenseitigen Verpflichtungen des Mietverhält- 

nisses ergeben könnten. 

Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsfall 100.000 EUR, begrenzt auf 200.000 EUR für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

 
1.13 Schäden an Mietereinbauten 

Abweichend von gesetzlichen Bestimmungen gemäß §§ 93 und 94 BGB werden Mietereinbauten wie 

Teppiche, Wand- und Deckenverkleidungen, vom Mieter eingebrachte Tapeten und dgl. nicht als 

Gebäudebestandteil / Zubehör angesehen. 

Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche von Mietern aus der Beschädigung von Mietereinbauten. 

Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden ist auf 5.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Ver- 

sicherungsjahres begrenzt. 

 
2 Fremder Haus- und Grundbesitz 

 
2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht in der Eigenschaft als Haus- und Grundbesitzer der jeweili- 

gen Eigentümer der durch den Versicherungsnehmer verwalteten Hausgrundstücke soweit sie dem 

Versicherer angezeigt wurden. Dieser Versicherungsschutz besteht für Objekte, die während der Wirk- 

samkeit der Versicherung neu in die Verwaltung des Versicherungsnehmers übernommen werden, mit 

dem Beginn des Verwaltungsvertrages, ohne dass es einer Anzeige bedarf. 

Der Versicherungsnehmer ist jedoch verpflichtet, die Objekte im Rahmen der Beitragsregulierung 

anzuzeigen. 

 
2.2 Bei Gemeinschaften von Wohnungs- / Teileigentümern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 

(WEG) gilt: 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungs- / Teileigentümer aus dem 

gemeinschaftlichen Eigentum. 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungs- / Teileigen- 

tümer bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

Eingeschlossen ist abweichend von Ziffer 7.4 AHB 

− Ansprüche eines einzelnen Wohnungs- / Teileigentümers gegen den Versicherungsnehmer (Verwal- 

ter oder z. B. deren angestellter Hausmeister); 



 

− Ansprüche eines einzelnen Wohnungs- / Teileigentümer gegen die Gemeinschaft der Wohnungs- / 

Teileigentümer (oder z. B. deren angestellte Hausmeister); 

− gegenseitige Ansprüche von Wohnungs- / Teileigentümer bei Betätigung im Interesse und für Zwe- 

cke der Gemeinschaft. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum einschließlich aller 

Folgeschäden. 

Soweit der Eigentümer dieses über einen anderen Vertrag abgesichert hat, besteht subsidiär Versiche- 

rungsschutz über diesen Vertrag. 

 
2.3 Eingeschlossen sind teilweise abweichend von Ziffer 7.4 AHB Ansprüche der Fremdeigentümer / Auf- 

traggeber bzw. der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer / einzelnen Wohnungseigentümer gegen 

den Versicherungsnehmer aus Anlass der Verwaltungstätigkeit. Mitversichert sind insbesondere Sach- 

schäden und die sich hieraus ergebenden Folgeschäden an den vom Versicherungsnehmer betreuten 

Grundstücken und Immobilien. 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit den Sachschaden eine Leistung aus einem ande- 

rem Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers beansprucht werden kann oder ein Dritter zum 

Ersatz des Schadens verpflichtet ist. 

 
2.4 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Ziff. 1.2 bis 1.11 

 
2.5 Schlüsselverlust 

Mitversichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB und in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB – die gesetzliche Haft- 

pflicht des Eigentümers aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch elektronischen 

Zugangsberechtigungskarten und elektrischen Türöffnern), die überlassen wurden und – soweit nach- 

stehend nicht etwas anderes bestimmt ist – alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Mitversichert sind auch Ansprüche der Wohnungsgemeinschaft gegen den Wohnungs- / Teileigen- 

tümer wegen des Verlustes von Schlüsseln der im Gemeinschaftseigentum stehenden Schlösser bzw. 

Schließanlagen. 

Ausgeschlossen sind hierbei Ansprüche der Mieter der Sondereigentümer aus dem Verlust von Schlüs- 

seln der im Gemeinschaftseigentum stehenden Schlösser bzw. Schließanlagen. 

Die Ersatzpflicht erstreckt sich nicht auf den Mieteigentumsanteil des versicherten am Gemeinschafts- 

eigentum. 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für 

die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Siche- 

rungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, 

an welchem der Verlust des Schlüssels oder der Codekarte festgestellt wurde. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel- oder Codekartenver- 

lustes (z. B. wegen Einbruchs). 

Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln oder -codekarten 

sowie sonstigen Schlüsseln oder Codekarten zu beweglichen Sachen. 

 
2.6 Vermögensschäden für Verwaltungsbeiräte einer Wohnungseigentümergemeinschaft 

 
2.6.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden im Zusammenhang mit 

Tätigkeiten des Versicherungsnehmers oder der versicherten Personen als Mitglied eines Verwaltungs- 

beirates gemäß § 29 Absatz 2 und 3 des Wohnungseigentumsgesetzes. Ansprüche der Wohnungs- 

eigentümergemeinschaft sind mitversichert. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben 

Schadenersatzansprüche in Höhe der Quote, welche dem Eigentumsanteil des Versicherungsnehmers 

bzw. der Versicherten entspricht. 

Die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversi- 

cherung (BBVerm) finden insoweit keine Anwendung. 

 
2.6.2 Versicherungsfall 

Versicherungsfall im Sinne dieser Bestimmungen ist – abweichend von Ziff. 1.1 AHB – der Verstoß, der 

die Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person zur Folge 

haben könnte. 



 

2.6.3 Ausschlüsse 

Anstelle der Ausschlussbestimmungen der Ziffer 2.2 bis 2.12 der Besonderen Bedingungen für die Mit- 

versicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung gelten die nachfolgenden Aus- 

schlüsse. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche: 

− wegen Schäden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung 

des Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung; 

Bei Zweifel über das Vorliegen dieses Ausschlusstatbestandes wird der Versicherer vorläufige Vertei- 

digungskosten bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung oder einem endgültigen Vergleich über 

den Schadenersatzanspruch oder das Verfahren zur Verfügung stellen. Dies gilt auch, wenn der 

Anspruch auf Schadenersatz auf eine Anspruchsgrundlage gestützt wird, die nur bei Vorsatz gege- 

ben sein kann. Steht das Vorliegen des Ausschlusstatbestandes fest, entfällt der Versicherungs- 

schutz. Vom Versicherer bereits geleistete Verteidigungskosten sind zurückzuerstatten. Als Feststel- 

lung gilt eine rechtskräftige oder vollstreckbare gerichtliche Entscheidung, ein Vergleich oder ein 

Eingeständnis der versicherten Person, aus der / dem sich die zum Ausschluss führenden Tatsachen 

ergeben. 

− aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen 

Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften; 

− wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Barzah- 

lungsakt, durch Veruntreuung des Personals des Versicherten entstehen; 

− aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, Giro-, Depositen-, Konto- 

korrent-, Devisen-Verkehr, Akkreditiv-Geschäften usw.); 

− wegen Schaden, die in einbußen bei Darlehen und Krediten bestehen, welche das Rechtssubjekt 

erleidet, bei dem der Versicherungsnehmer oder Versicherte als Beamter oder sonst angestellt ist 

oder zu dem er im Verhältnis eines Vorstehers oder eines Mitgliedes eines Vorstands-, Verwaltungs- 

oder Aufsichtskollegiums steht. Dies gilt nicht, soweit die Einbußen verursacht sind durch Verstöße 

bei der Rechtsverfolgung; 

− aus § 69 Abgabenordung (AO); 

− soweit sie auf Grund Vertrages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft- 

pflicht hinausgehen; 

− wegen Schäden die darauf beruhen, dass Versicherungsverträge nicht oder nicht ordnungsgemäß 

abgeschlossen, erfüllt oder fortgeführt werden. Versichert sind jedoch Schäden wegen versehentlich 

nicht rechtzeitig bezahlter Beitragsrechnungen; 

− aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands- oder Aufsichtsratmitglied privater 

Unternehmungen, Vereine, Verbände und als Syndikus; 

− von Gesellschaftern oder Mitinhabern des Versicherungsnehmers; 

von juristischen Personen, wenn die Majorität der Anteile dem Versicherungsnehmer unmittelbar 

oder mittelbar gehören; 

von sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil dem Versicherungsnehmer, den Versicherten oder 

einem Gesellschafter, Mitinhaber oder Angehörigen des Versicherungsnehmers oder des Versicher- 

ten gehört; 

von Personen, welche mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben; 

von Angehörigen des Versicherungsnehmers 

Als Angehörige gelten: 

Der Ehegatte des Versicherungsnehmers, der Lebenspartner in Sinne des Lebenspartnerschaftsge- 

setzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht der Staaten 

Wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt 

oder verschwägert ist. 

 
2.6.4 Höchstersatzleistung 

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Vermögensschäden je Versi- 

cherungsfall 500.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
2.7 Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung 

 
2.7.1 Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.10 b) AHB –, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behan- 

delt werden, die gesetzliche Haftpflicht der mitversicherten Eigentümer bei Wohngebäude (Wohnge- 

bäude sind Gebäude, die mindestens zu 50 % Wohnzwecken dienen) gemäß Ziff. 2.1 und 2.2 für 



 

unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologi- 

schen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

 
2.7.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht Eigentümer / Eigentümergemeinschaft gemäß Ziff. 2.1 und 

2.2 als Inhaber 

 
2.7.2.1 einer Abwasseranlage für häusliche (also nicht gewerbliche oder industrielle) Abwässer sowie von Fett- 

und Ölabscheider; 

 
2.7.2.2 von  Anlagen bis zu 10.000 l Gesamtfassungsvermögen zur Lagerung von Heizöl zur 

Raumbeheizung (Wohn- und Geschäftsräume) je mitversichertem Objekt. 

Wird die Gesamtlagermenge von 10.000 l je Objekt überschritten, erlischt – abweichend von Ziff. 3.1 (2) 

und Ziff. 3.2 AHB – die Mitversicherung. Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer 

Vereinbarung. 

 
2.7.3 Rettungskosten 

 
2.7.3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Eigentümer / die Eigentümergemeinschaft gemäß Ziff. 2.1 

und 2.2 im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte 

(Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit über- 

nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschä- 

den nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung. 

 
2.7.3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind 

auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für 

Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers 

oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

 
2.7.4 Mitversicherte Schäden 

Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB – auch ohne das ein Gewässerschaden droht oder ein- 

tritt – Schäden an unbeweglichen Sachen der mitversicherten Eigentümer / Eigentümergemeinschaft 

gemäß Ziff. 2.1 und 2.2, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestim- 

mungswidrig aus der Anlage gemäß Ziff. 2.7.2 ausgetreten sind. Dies gilt auch bei allmählichem Ein- 

dringen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des 

Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage gemäß Ziff. 2.7.2 selbst. 

 
2.7.5 Ausschlüsse 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

 
2.7.5.1 gegen den mitversicherten Eigentümer / die mitversicherte Eigentümergemeinschaft gemäß Ziff. 2.1 

und 2.2 als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwen- 

dung dieser gelagerten Stoffe soweit diese Risiken nicht in Ziff. 2.7.2 aufgeführt sind. 

 
2.7.5.2 gegen mitversicherte Personen die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Gewässer- 

schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Eigentümer / die Eigentümergemeinschaft gemäß 

Ziff. 2.1 und 2.2 gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

 
2.7.5.3 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 

inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 

von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 

Naturkräfte ausgewirkt haben. 



 

 
 
 

Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen für die Versicherung von 
Umweltschäden (RBE Umwelt) 

Stand 1.2015 

 
Für den Versicherungsvertrag gelten neben den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 

Haftpflichtversicherung (AHB) sowie die für die Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung vereinbarten 

Bedingungen soweit nachfolgend nichts Abweichendes vereinbart ist. 
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A. Allgemeine Bestimmungen 
 

Für den Versicherungsvertrag gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche- 

rung (AHB) sowie die für die Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung vereinbarten Besonderen Versicherungs- 

bedingungen soweit nachfolgend nichts Abweichendes vereinbart ist. 

 
1 Gegenstand der Versicherung 

Versichert ist 

 
1.1 die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und 

Sachschäden durch Umwelteinwirkung nach Maßgabe von Teil B. 

 
1.2 falls besonders vereinbart, die gesetzliche Pflicht öffentlichrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers 

gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden nach Maßgabe von Teil C. 

 
 

 

 



 

Sofern in den AHB, den für die Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung vereinbarten Besonderen Versi- 

cherungsbedingungen oder nachfolgend von (Haftpflicht-) Ansprüchen die Rede ist, bezieht sich dies im 

Rahmen der Umweltschaden-Versicherung gemäß Teil C auch auf Pflichten aus dem Umweltschadens- 

gesetz. 

 
2 Versicherte Risiken 

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein aufgeführten Risiken und 

Tätigkeiten. 

Versicherungsschutz besteht für die unter Ziffer 2.1 bis 2.5 und 2.7.1 bis 2.8 aufgeführten, jeweils aus- 

drücklich zu vereinbarenden Risikobausteine. 

Der Versicherungsschutz gemäß Risikobaustein 2.6 ist vereinbart. 

 
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu ver- 

arbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). 

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG) auf- 

geführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer. 

 
2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG). 

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer. 

 
2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer 

Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG oder UHG-Anlagen han- 

delt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer. 

 
2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein 

Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische 

Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Ein- 

wirkungsrisiko). 

Der  Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 AHB findet insoweit keine Anwendung. 

 
2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG. 

 
2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gem. 

Ziffer 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versiche- 

rungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlage ist. 

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 AHB findet insoweit keine Anwendung. 

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den in Teil B Ziffer 4 genannten Voraus- 

setzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den 

Versicherungsnehmer bestehen könnten. 

 
Für Teil B – Schäden durch Umwelteinwirkungen – gilt: 

 
2.7.1 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem im Versicherungsschein beschriebenen Risiko ste- 

hen, soweit diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgehen oder ausgegangen 

sind, die unter den Anwendungsbereich der Risikobausteine Ziffer 2.1 – 2.6 fallen, unabhängig davon, ob 

diese Risikobausteine vereinbart wurden oder nicht. 

 
Für Teil C – Pflichten gemäß Umweltschadensgesetz – gilt: 

 
2.7.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziffer 2.6 umfasst sind, nach in Verkehr brin- 

gen. 

 
2.8 Sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie 

nicht unter die Ziffer 2.1 bis 2.6 oder 2.7.2 fallen, unabhängig davon, ob diese Risikobausteine vereinbart 

wurden oder nicht. 



 

3 Ergänzungen zum versicherten Risiko / Kleingebinde / Zwischenlagerung / Fettabscheider 

 
3.1 Für Teil A Ziffer 2.1. bis 2.5 gilt, sofern die Risikobausteine vereinbart sind: 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und 

gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5 in Boden, Luft oder 

Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet worden zu sein. 

Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5 bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden 

eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

 
3.2 Der Versicherungsschutz gemäß Teil B und Teil C erstreckt sich auch auf folgende Risiken: 

 
3.2.1 Kleingebinde 

Umweltgefährliche Stoffe in Behältnissen bis 210 l bzw. kg Fassungsvermögen (Kleingebinde), soweit das 

Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 1.000 l bzw. kg nicht übersteigt. 

Ausgeschlossen bleiben halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW). 

Überschreiten die Kleingebinde das Gesamtfassungsvermögen von 1.000 l bzw. kg, entfällt – abweichend 

von Ziffer 3.1 AHB – der Versicherungsschutz und es bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

 
3.2.2 Lageranlagen zur Zwischenlagerung 

Lageranlagen des Versicherungsnehmers zur Zwischenlagerung von Benzin, Dieselöl und Heizöl bei 

Arbeiten auf Baustellen. 

 
3.2.3 Fettabscheider, Stärkeabscheider und Amalgamabscheider. 

 
4 Versicherungssummen / Maximierung / Serienschadenklausel / Selbstbehalt 

 
4.1 Versicherungssummen / Maximierung 

 
4.1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versicherungsschein und / oder dessen Nachträgen 

ausgewiesenen Versicherungssummen. Diese Versicherungssummen bilden entgegen ggf. anderer Maxi- 

mierungsregelungen auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 

Versicherungsjahres. 

Für mitversicherte Vermögensschäden gemäß Teil B sowie für versicherte Kosten gemäß Teil C wird Ver- 

sicherungsschutz im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden geboten. 

 
4.1.2 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Teil B Ziffer 4 und Teil C Ziffer 7 werden im Rah- 

men der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamt- 

betrag von 100.000 EUR je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung, pro Versicherungsjahr 

jedoch nur bis 200.000 EUR, ersetzt. 

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetz- 

ten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es 

sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines frühe- 

ren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

 
4.2 Serienschaden 

 
4.2.1 Für Teil B – Schäden durch Umwelteinwirkungen – gilt: 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch 

– dieselbe Umwelteinwirkung 

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Umwelteinwirkungen 

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Umwelteinwirkungen, wenn zwischen glei- 

chen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 

dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 

Ziffer 6.3 AHB findet keine Anwendung. 



 

4.2.2 Für Teil C – Pflichten gemäß Umweltschadensgesetz – gilt: 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch 

– dieselbe Einwirkung auf die Umwelt 

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt 

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwi- 

schen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

– die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 

dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 

Ziffer 6.3 AHB findet keine Anwendung. 

 
4.3 Selbstbehalt 

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls und bei jedem 

Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung gemäß Teil B bzw. von den versicherten Kosten gemäß 

Teil C Ziffer 5, 10 %, höchstens 2.500 EUR selbst zu tragen. 

Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr 

unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet. 

Für die unter Teil B fallenden Versicherungsfälle, die den Risikobausteinen gemäß Teil A Ziffer 2.6 bis 

2.7.1 bzw. Teil A Ziffer 3.2.1 bis 3.2.3 zuzuordnen sind, findet die Selbstbeteiligung keine Anwendung. 

 
5 Vorsorgeversicherung, Erhöhungen und Erweiterungen der versicherten Risiken 

 
5.1 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden für Teil A 

Ziffer 2.1 bis 2.5 keine Anwendung. 

Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

 
5.2 Ziffer 3.1 (2) und Ziffer 3.2 AHB – Erhöhungen und Erweiterungen – finden für Teil A Ziffer 2.1 bis 2.5 

ebenfalls keine Anwendung; hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen 

innerhalb der unter Teil A Ziffer 2 versicherten Risiken. 

 
5.3 Ergänzend zu Teil C (Pflichten gemäß Umweltschadensgesetz) gilt: 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 

bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der 

Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur Versi- 

cherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. 

Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 AHB kündigen. 

 
6 Nachhaftung 

 
6.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten 

Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versi- 

cherungsschutz für solche Versicherungsfälle weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung ein- 

getreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festge- 

stellt waren, mit folgender Maßgabe: 

– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche- 

rungsverhältnisses an gerechnet. 

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 

des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unver- 

brauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis 

endet. 

 
6.2 Die Regelung gemäß Teil A Ziffer 6.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versi- 

cherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt 

des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist. 



 

7 Nicht versicherte Tatbestände 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt: 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 

 
7.1 Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 

 
7.2 Schäden, die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind. 

 
7.3 Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhält- 

nisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umweltein- 

wirkung betroffen oder bereits kontaminiert waren. 

 
7.4 Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltein- 

wirkungen bzw. Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 

Ausschließlich für Schäden durch Umwelteinwirkung gemäß Teil B gilt: 

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Tech- 

nik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzel- 

falles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste. 

 
7.5 Schäden durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, 

festem Stalldung, Restgärstoffen aus Biogasanlagen, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp- 

fungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungs- 

widrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abge- 

schwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers 

stehen. 

 
7.6 Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von 

Abfällen. 

 
7.7 Schäden, soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 

jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, 

Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun- 

gen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 
7.8 Schäden, soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 

jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, 

die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Ge- 

brauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen 

oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen. 

 
7.9 Schäden durch Bergbaubetrieb im Sinne des BBergG. 

 
7.10 Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte 

beantragt werden können. 

 
 
 

B. Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen für die Versicherung der 
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelt einwirkung (UmwelthaftpflichtVersicherung) 

 
1 Gegenstand der Versicherung 

 
1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts 

des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung. 



 

Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, 

des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten 

oder -befugnissen. Diese werden wie Sachschäden behandelt. 

 
1.2 Ergänzend zu Teil A Ziffer 7 – Nicht versicherte Tatbestände – gilt: 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen 

 
1.2.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung ent- 

stehen. 

 
1.2.2 Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Wasser gefährdenden 

Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche 

Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 

Störung des Betriebes beruhen. 

 
1.2.3 genetischer Schäden. 

 
2 Versicherte Risiken 

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein aufgeführten Risiken und 

Tätigkeiten. Versicherungsschutz besteht für die unter Teil A Ziffer 2 aufgeführten jeweils ausdrücklich zu 

vereinbarenden Risikobausteine. 

 
3 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung des Perso- 

nenschadens, Sachschadens oder eines gemäß Teil B Ziffer 1.1 Absatz 2 mitversicherten Vermögensscha- 

dens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. 

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt 

es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglich- 

keit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

 
4 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 

 
4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, 

– nach einer Störung des Betriebes 

oder 

– auf Grund behördlicher Anordnung 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst 

unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Teil B Ziffer 1.1 Absatz 2 mitversicherten Ver- 

mögensschadens. 

Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit 

der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

 
4.2 Aufwendungen auf Grund behördlicher Anordnungen im Sinne von Teil B Ziffer 4.1 werden unter den dort 

genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den 

Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

 
4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

 
4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anord- 

nung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang 

zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den 

Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behörd- 

liche Anordnungen einzulegen 

oder 

 
4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 



 

4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil B Ziffer 4.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so 

werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Teil A Ziffer 4.1.2 vereinbarten Gesamtbetrages 

nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil B Ziffer 4.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, 

so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 

hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent- 

sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 

der Versicherungsnehmer. 

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und 

objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung 

der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 
4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne 

von Teil B Ziffer 4.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanie- 

rung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und 

dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungs- 

nehmers standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar 

eintretenden versicherten Personen-, Sach- oder gemäß Teil B Ziffer 1.1 Absatz 2 mitversicherten Vermö- 

gensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von 

einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesse- 

rungen sind abzuziehen. 

 
5 Versicherungsfälle im Ausland 

 
5.1 Für Versicherungsfälle im Ausland gelten die vereinbarten Bestimmungen zur Betriebs- / Berufshaft- 

pflichtversicherung. 

 
5.2 Eingeschlossen sind im Ausland eintretende Versicherungsfälle, die auf den Betrieb einer im Inland gele- 

genen Anlage zurückzuführen sind. 

 
5.3 Für Versicherungsfälle 

– aus der Lieferung von Anlagen gemäß Teil A Ziffer 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige 

Anlagen bestimmt sind 

– aus Tätigkeiten im Ausland 

besteht Versicherungsschutz nur für solche Personen- und Sachschäden, die Folge einer plötzlichen und 

unfallartigen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes sind. Aufwendungen  vor Eintritt des Versi- 

cherungsfalls gemäß Teil B Ziffer 4 werden nicht ersetzt. 

 
 

 

C. Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen für die Umweltschadens-
Versicherung (USV) 

 
1 Gegenstand der Versicherung 

 
1.1 Versichert ist – abweichend von den Ziffern 1.1 und 7.10 a) AHB – die gesetzliche Pflicht öffentlich- 

rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Um- 

weltschäden. 

Umweltschaden ist eine 

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen 

– Schädigung der Gewässer 

– Schädigung des Bodens. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem 

sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen / Pflichten der oben genannten 

Art in Anspruch genommen wird. 



 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrecht- 

licher Grundlage in Anspruch genommen wird. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz gemäß Teil C bleiben jedoch solche gegen den Versicherungs- 

nehmer gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer 

auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits auf 

Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer 

geltend gemacht werden können. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich über 

die Betriebs- / Berufs-Haftpflichtversicherung oder die Umwelthaftpflicht-Versicherung geltend gemacht 

werden. 

 
1.2 Falls besonders vereinbart besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages auch Versicherungsschutz 

für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 

 
1.2.1 – an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich 

Gewässern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm 

gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren; 

– am Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, 

gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesund- 

heit ausgehen. 

Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an diesen Böden besteht kein Versi- 

cherungsschutz. 

– an Gewässern, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, 

geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren. 

 
1.2.2 am Grundwasser. 

 
1.2.3 Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die vom Versicherungsnehmer, 

gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet Teil C Ziffer 1.1 Absatz 3 dann keine 

Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. 

Das Gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des 

Umweltschadensgesetzes entstandenen Kosten auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat- 

rechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird. 

 
1.3 Ergänzend zu Teil A Ziffer 7 – Nicht versicherte Tatbestände – gilt: 

Nicht versichert sind 

 
1.3.1 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 

Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder 

durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Das gilt nicht, soweit 

solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen. 

 
1.3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsor- 

gung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzu- 

reichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich geneh- 

migt ist. 

 
1.3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören- 

den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn 

der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat; 

 
1.3.4 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum des Ver- 

sicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder 

waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines Flug- 

körpers, seiner Teile oder seiner Ladung. 

Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erd- 

reich in eine Deponie und die Ablagerung oder Vernichtung von Erdreich. 

Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach- / Feuerver- 

sicherung vereinbart werden. 



 

1.3.5 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche- 

rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

 
1.4 Falls besonders vereinbart, besteht über den Umfang von Teil C Ziffer 1.2 hinaus Versicherungsschutz für 

weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenverände- 

rungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasing- 

nehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war, auch soweit von 

diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen. 

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, 

findet Teil C Ziffer 1.1 dritter Absatz keine Anwendung. 

 
1.4.1 Der Versicherungsschutz setzt eine Betriebsstörung gemäß Teil C Ziffer 3 im Betrieb des Versicherungs- 

nehmers voraus. 

Nicht versichert sind Kosten, soweit die Schädigung des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer 

Betriebsstörung bei einem Dritten ist. 

 
1.4.2 Versichert sind die Kosten jedoch nur dann, sofern sie der Versicherungsnehmer nach einer Betriebs- 

störung 

– auf Grund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder 

– diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden. 

 
1.4.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grund- 

stücke. 

 
1.4.4 Die Versicherungssumme ergibt sich aus dem Versicherungsschein und / oder seinen Nachträgen. 

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Teil C Ziffer 5 versicherten 

Kosten die im Versicherungsschein / den Nachträgen genannte Selbstbeteiligung selbst zu tragen. Der 

Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unbe- 

rechtigter Inanspruchnahme verpflichtet. 

 
2 Umfang der Versicherung / Versicherte Risiken 

Die Versicherung erstreckt sich auf die im Versicherungsschein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten. 

Versicherungsschutz besteht für die unter Teil A Ziffer 2 aufgeführten jeweils ausdrücklich zu vereinba- 

renden Risikobausteine. Versicherungsschutz besteht auch für Erhöhungen des versicherten Risikos 

durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvor- 

schriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vor- 

schriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer kann 

den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 AHB kündigen. 

 
3 Betriebsstörung 

 
3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen 

und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des 

bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung). 

 
3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen von Teil A Ziffer 2.7.2 Versicherungs- 

schutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. 

Das Gleiche gilt im Rahmen von Teil A Ziffer 2.8 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 

anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von Teil A Ziffer 2.7.2. 

Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltscha- 

den auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen 

ist. 

Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des in Verkehr bringens der 

Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwick- 

lungsrisiko). 



 

4 Leistungen der Versicherung 

 
4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter 

Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und 

Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem sonstigen Dritten. 

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer 

auf Grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kost- 

entragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 

Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 

abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 

Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung 

für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 

Anspruch des Dritten freizustellen. 

 
4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtig- 

ter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklä- 

rungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- 

oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfah- 

rens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im 

Namen des Versicherungsnehmers. 

 
4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens / Umweltdeliktes, der / das eine unter den 

Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die 

Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder geneh- 

migt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 

höheren Kosten des Verteidigers. 

 
4.4 Ziffer 5 AHB findet keine Anwendung. 

 
5 Versicherte Kosten 

Versichert sind im Rahmen des in Teil C Ziffer 4.1 geregelten Leistungsumfang nachfolgende Kosten ein- 

schließlich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und 

Gerichtskosten 

 
5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern: 

 
5.1.1 Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen 

Ressourcen und / oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand 

zurückversetzen. 

 
5.1.2 Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen 

Ressourcen und / oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre 

Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen 

und / oder Funktionen führt. 

 
5.1.3 Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d. h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste 

natürlicher Ressourcen und / oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu 

dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. 

„Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natür- 

lichen Ressourcen und / oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere 

natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzen- 

den Sanierung ihre Wirkung noch nicht entfaltet haben. 

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und 

der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 200.000 EUR der vereinbarten Versiche- 

rungssumme ersetzt. 



 

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: 

Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstof- 

fe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter 

Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen 

zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr 

darstellen. 

 
5.3 Sämtliche Kosten gemäß Teil C Ziffer 5 werden auf die Versicherungssumme angerechnet. Die Ziffern 6.5 

und 6.6 der AHB finden keine Anwendung. 

 
6 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung des Umwelt- 

schadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. 

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt 

es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht 

zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war. 

 
7 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 

 
7.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, 

(1) für die Versicherung nach den Risikobausteinen Teil A Ziffer 2.1 bis 2.5 nach einer Betriebsstörung; 

(2) für die Versicherung nach Risikobaustein Teil A Ziffer 2.6 nach einer Betriebsstörung bei Dritten; 

(3) für die Versicherung nach Risikobaustein Teil A Ziffer 2.7.2 bei Dritten – in den Fällen von Teil C 

Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung – nach behördlicher Anordnung; 

(4) für die Versicherung nach Risikobaustein Teil A Ziffer 2.8 nach einer Betriebsstörung beim Versiche- 

rungsnehmer oder Dritten – in den Fällen von Teil C Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebs- 

störung nach behördlicher Anordnung. 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers oder – soweit versichert des Dritten gemäß (2) bis (4) – für 

Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. 

Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der 

Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

 
7.2 Aufwendungen auf Grund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen im Sinne von Teil C 

Ziffer 7.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, 

dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die 

Behörde ausgeführt werden. 

 
7.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

 
7.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anord- 

nung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang 

zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den 

Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behörd- 

liche Anordnungen einzulegen 

 
oder 

7.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

 
7.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil C Ziffer 7.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so 

werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Teil A Ziffer 4.1.2 vereinbarten Gesamtbetrages 

nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil III Ziffer 7.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, 

so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 

hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent- 

sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 

der Versicherungsnehmer. 



 

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und 

objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung 

der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 
7.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne 

von Teil C Ziffer 7.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von 

Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des 

Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 

standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar ein- 

tretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder 

Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind 

abzuziehen. 

 
8 Versicherungsfälle im Ausland 

 
8.1 Versichert sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 

(2004/35/ EG) eintretende Versicherungsfälle, 

– die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne von Teil A 

Ziffer 2.1 bis 2.8 zurückzuführen sind. 

Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne von Teil A Ziffer 2.6 und 2.7.2 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder 

Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, wenn Versiche- 

rungsschutz gemäß Teil A Ziffer 2.8 vereinbart wurde; 

– die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Teil A Ziffer 2.6 

oder Erzeugnisse im Sinne von Teil I Ziffer 2.7.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder 

Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

– die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von 

Teil A Ziffer 2.6 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 

– die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß 

Teil A Ziffer 2.8 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Teil C Ziffer 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche 

gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprü- 

che den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

 
8.2 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland belegenen Anlagen oder Betriebsstät- 

ten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl. 

 
8.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 

Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 

Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 

Geldinstitut angewiesen ist. 

 
9 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen 

 
9.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer 

anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden. 

 
9.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu 

informieren über 

– seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zuständige Behörde; 

– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber 

dem Versicherungsnehmer; 

– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermei- 

dung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens; 

– den Erlass eines Mahnbescheids; 

– eine gerichtliche Streitverkündung; 

– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens. 



 

9.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sor- 

gen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 

Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 

Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 

Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 

mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

 
9.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versiche- 

rer abzustimmen. 

 
9.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der 

Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. 

Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 
9.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der 

Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. 

Im  Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des 

Ver- sicherungsnehmers. 

Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 

und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
9.7 Ziffer 25 AHB findet keine Anwendung. 


